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30 Jahre Wolfegger Wintermusik – Sponsor Marschall Kies verlost Freikarten   
 
Drei Jahrzehnte Wolfegger Wintermusik – das muss gefeiert werden! Neben dem 
hochkarätigen Konzertprogramm findet auch ein Jubiläumsfest am 4. Januar 2018 
statt. Zum Galabuffet im Gasthof Post haben die Künstler der Wolfegger Wintermusik 
Gäste eingeladen, die unter dem Motto „Das gibt’s nur einmal…“ Schlager der 
Tonfilmoperette zum Besten geben. 
 
Als Besonderheit in diesem Jahr verlost der Sponsor Ernst Marschall Kies 
GmbH speziell für Wolfegger Bürgerinnen und Bürger  
 

- 4 Karten für das Neujahrskonzert am 1. Januar 2018 um 18 Uhr 
- 2 Karten für das Kammerkonzert  am 4. Januar 2018 um 18 Uhr 
- 2 Karten für das Dreikönigskonzert  am 6. Januar 2018 um 18 Uhr 

 
und als Hauptpreis winken: 2 Karten für das Kammerkonzert am 4. Januar 2018 um 
18 Uhr mit anschließendem Galabuffet im Gasthof Post 
 
Wenn Sie zu den glücklichen Gewinnern zählen möchten und sich zum 
Jahreswechsel mit stimmungsvoller Kammermusik in der Alten Pfarr verwöhnen 
lassen wollen, dann füllen Sie schnell den unten angehängten Abschnitt aus und 
schicken diesen an Wolfegg Information, Rötenbacher Str. 13, 88364 Wolfegg, per 
E-Mail an wolfegg.info@wolfegg.de oder werfen ihn in den Briefkasten des 
Wolfegger Rathauses ein. Die Verlosung findet am Montag, 18. Dezember 2017 
statt, die Gewinner werden danach von der Wolfegg Information  benachrichtigt. Wir 
wünschen viel Glück! 
 
………..………………………………………………………………………………………… 
 
Ich möchte an der Verlosung der Wolfegger Wintermusik teilnehmen: 
 
mit ① Karte 
mit ② Karten 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Name, Adresse, Tel.Nr. 

 

 

.
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Wolfegger Wintermusik feiert 
30-jähriges Jubiläum  
Bereits zum 30. Mal lädt die Solistenge-
meinschaft der Wolfegger Wintermusik die 
Freunde der hochkarätigen Kammermusik 
zu fünf Konzerten von Silvester bis Drei-
könig in die Alte Pfarr nach Wolfegg ein. 
Mit Werken von Haydn, Dvořák und Tschai-
kowsky wird der Konzertzyklus an Silves-
ter mit zwei Konzerten um 16 und um 19 
Uhr eröffnet, während am Neujahrsabend 
um 18 Uhr Kompositionen von Mendels-
sohn-Bartholdy, Beethoven und Brahms 
auf dem Programm stehen. Das 30-jäh-
rige Bestehen der Wolfegger Wintermu-
sik soll dann am 4. Januar 2018 gefeiert 
werden. Nach der kammermusikalischen 
Einstimmung mit Werken von Beethoven 
und Strauss um 18 Uhr in der Alten Pfarr 
wird anschließend zum Galabuffet in den 
Hotel-Gasthof Post geladen. Zum dortigen 
Jubiläumsfest sind von den Musikern der 
Wolfegger Wintermusik Gäste eingeladen 
worden, die unter dem Motto „Das gibt’s 
nur einmal...“ Schlager der Tonfilmoperette 
zum Besten geben werden. Zum Abschluss 
der Konzertreihe am 6. Januar 2018 um 
18 Uhr erklingen heiter und beschwingte 
Werke von Beethoven, Mozart und Korn-
gold. Nach längerer Pause wird bei diesem 
Konzert auch das langjährige Mitglied der 
Solistengemeinschaft Ulrich Gröner am 
Dreikönigstag wieder dabei sein. Detail-
lierte Programmübersicht der Wolfegger 
Wintermusik unter www.wolfegg.de. Wei-
tere Infos und Karten: Wolfegg Information, 
Tel. 0 7527 – 9601- 51, E-Mail: wolfegg.info@
wolfegg.de Bekanntgaben und Beschlüsse 

aus der Sitzung des Gemeinde-
rats vom 20.11.2017 
Dauer der öffentlichen Sitzung: 18.00 – 20.33 
Uhr.  Anwesende Zuhörer: 4. Es nimmt nicht 
an der Sitzung teil: Gemeinderätin Stimmler 
(entschuldigt); 
  
TOP 1: Bekanntgaben 
1. Sanierung Straßenbeleuchtung 
  Bürgermeister Müller informiert über 

einen Engpass in der Produktion auf-
grund des bundesweiten Förderpro-
gramms. Die Lieferung der Lampen 
werde nun in der KW 48 erwartet. 

2.  Vergabe der Abbiegespur L317/Alt-
tanner Straße 

  Der Bau der Abbiegespur auf der L317/
Alttanner Straße konnte an die Fa. Dob-
ler aus Lindenberg zum Angebotspreis 
von 103.718,42 Euro zzgl. einer Abwas-
serleitung für die Entwässerung von rd. 
20.000 Euro vergeben werden. 

3. Baustelle in der Höll 
  Der geplante Asphalteinbau soll laut Bür-

germeister Müller in der KW 49 erfolgen. 

Leider hätten sich die Arbeiten gering-
fügig verzögert. Grund hierfür sei die 
Tatsache, dass sich die Gemeinde ent-
schieden habe, die Arbeiten für den IV. 
Bauabschnitt gleich mit zu machen. Da 
man hierbei auf die Zuarbeit von Fremd-
firmen angewiesen sei, diese jedoch die 
Arbeiten nicht immer sofort ausführen 
konnten, sei es zu einer Verschiebung im 
Zeitplan gekommen. Als bedingt durch 
den Straßenbau verschiedene Straßen- 
leitungen (Wasser, Strom) freigelegt 
waren, hätten die Versorgungsträger 
zudem entgegen den ursprünglichen 
Planungen entschieden, ihre Leitungen 
zu erneuern. Die Straße werde jedenfalls 
über den Winter für den Verkehr freige-
geben. Bürgermeister Müller bittet die 
Anwohner um Verständnis und noch 
etwas Geduld. 

4. Baustelle in Grimmenstein 
  Bürgermeister Müller geht von einer 

Fertigstellung des Asphaltbelags noch 
in der KW 47 aus. Die Verzögerungen 
hätten sich laut Bürgermeister Müller 
dadurch ergeben, dass immer wieder 
neue Leitungen freigelegt werden muss-

 

 
 
 

Mitarbeiter(in) für das Bürgerbüro/Standesamt  
(Teilzeit 60 %) 

 
Die Gemeinde Wolfegg (3.750 Einwohner) sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine(n) Mitarbeiter(in) in Teilzeit mit einem Beschäfti-
gungsumfang von 60 %.  
 
Das Aufgabengebiet umfasst gemeinsam mit zwei weiteren teilzeit-
beschäftigten Mitarbeiterinnen sämtliche Arbeiten des Bürgerbüros, 
insbesondere alle Bereiche des Meldeamts, des Standesamts, des 
Sozialamts, der Ortsbehörde (Renten) und weitere noch festzule-
gende kleinere Aufgabenbereiche.  
   
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Verwaltungs-
fachangestellten oder einen vergleichbaren Abschluss. Kenntnisse 
im  Standesamtswesen oder sonstige Erfahrungen im oben genann-
ten Aufgabengebiet sind von Vorteil, aber nicht Voraussetzung.     
 
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aufgeschlos-
senen Team und eine Bezahlung nach den Bestimmungen des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD), je nach Qualifikation 
bis Entgeltgruppe 8 TVöD. 
 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre schrift-
liche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 
12.12.2017 an das Bürgermeisteramt Wolfegg, Rötenbacher Str. 11, 
88364 Wolfegg. Für telefonische Auskünfte stehen Ihnen Herr Heß 
(Tel.: 07527/9601-18) oder Herr Bürgermeister Müller (Tel.: 
07527/9601-10) gerne zur Verfügung. Nähere Informationen über die 
Gemeinde Wolfegg finden Sie im Internet unter www.wolfegg.de. 
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ten, die im vorhandenen Planwerk nicht 
verzeichnet gewesen seien. Dadurch 
würden auf die Gemeinde voraussicht-
lich auch erhebliche Mehrkosten zukom-
men. 

  
TOP 2: Bekanntgabe der Beschlüsse aus 
der Bauausschusssitzung 
Bürgermeister Müller informiert, dass in 
der Sitzung des Bauausschusses folgende 
Beschlüsse gefasst wurden: 
1.    Bauanträge 
a)  Umbau und Nutzungsänderung eines 

bestehenden Wohnhauses, Erstellen 
eines Carports, Flst. Nr. 146/7, Rötenbach 

 1.  Das gemeindliche Einvernehmen 
wird erteilt. 

 2.  Die Gemeinde erhebt als Angrenze-
rin keine Einwendungen. 

 3.  Die Baurechtsbehörde wird aufge-
fordert, nach angemessener Frist 
eine Baukontrolle durchzuführen. 

b)  Erstellen eines Doppelcarports aus Leim-
binder mit Blecheindeckung, Flst. Nr. 
89/10, Alttann 

 1.  Das gemeindliche Einvernehmen 
wird erteilt. 

 2.  Die Gemeinde erhebt als Angrenze-
rin keine Einwendungen. 

c)  Errichtung einer Werbeanlage für wech-
selnde Fremdwerbung, Flst. Nr. 56, Alt-
tann 

 1.  Das gemeindliche Einvernehmen 
wird erteilt. 

 2.  Die Gemeinde erhebt als Angrenze-
rin folgende Einwendung: 

   Der Aufstellung der Werbeanlage 
wird aus optischen Gründen wider-
sprochen. Es steht zu befürchten, 
dass sowohl die Lage als auch die 
Größe der Anlage die Harmonie des 
Ortsbildes nachhaltig stören wer-
den. Um dem Vorhaben das Ein-
vernehmen nicht rechtswidrig zu 
versagen, wird das gemeindliche 
Einvernehmen dennoch erteilt. 

d)  Errichtung eines Einfamilienhauses, Flst. 
Nr. 156/5, Wolfegg 

 1.  Das gemeindliche Einvernehmen 
wird erteilt. 

 2.  Die Gemeinde erhebt als Angrenze-
rin keine Einwendungen. 

e)  Erweiterung und Aufstockung einer 
bestehenden Doppelgarage (Schaffung 
einer Wohneinheit im OG), Flst. Nr. 32/1, 
Rötenbach 

 1.  Das gemeindliche Einvernehmen 
wird erteilt. 

 2.  Die Gemeinde erhebt als Angrenze-
rin keine Einwendungen. 

f )  Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, 
Flst. Nr. 132/2, Wolfegg 

 1.  Das gemeindliche Einvernehmen 
wird erteilt. 

 2.  Die Gemeinde erhebt als Angrenze-
rin keine Einwendungen. 

Notrufe / NotdieNste

Notrufnummern
Seit 27. Mai 2015 lautet die bundesweit 
einheitliche Rufnummer für den ärztli-
chen Bereitschaftsdienst

116 117
Bei Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, 
Herzinfarkt, akuten Blutungen oder Ver-
giftungen, alarmieren Sie bitte sofort den 
Rettungsdienst unter der

Notrufnummer 112.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. (01805) 911-630

Tierärztlicher Notdienst
für Kleintiere
Samstag, 02./Sonntag, 03. Dezember 
Bekanntgabe Notdienst unter 
Tel. (07529) 973411

Apotheken
Freitag, 01.12.2017:  
Löwen-Apotheke Ravensburg, Bachstr. 22 
Ravensburg, Tel.: 0751 - 2 32 95 
Rosen-Apotheke Leutkirch, 
Ottmannshofer Str. 19 
Leutkirch im Allgäu, Tel.: 07561 - 9 84 90 
Samstag, 02.12.2017: 
Achtal-Apotheke Baienfurt, 
Ravensburger Str. 6 
Baienfurt, Tel.: 0751 - 5 06 94 40 
Staufen-Apotheke Wangen, Martinstorplatz 4 
Wangen im Allgäu, Tel.: 07522 - 65 85 
Sonntag, 03.12.2017: 
Engel-Apotheke Ravensburg, Kirchstr. 3 
Ravensburg, Tel.: 0751 - 2 32 92 
Rochus Apotheke Wangen, Herrenstr. 22 
Wangen im Allgäu, Tel.: 07522 - 2 13 79 
Montag, 04.12.2017: 
Elisabethen-Apotheke, Marktstr. 23 
Leutkirch im Allgäu, Tel.: 07561 - 36 22 
Hubertus-Apotheke Baindt, Dorfplatz 1 
Baindt, Württ., Tel.: 07502 - 91 10 35 
Dienstag, 05.12.2017: 
Schloss-Apotheke Bad Wurzach, Marktstr. 18 
Bad Wurzach, Tel.: 07564 - 9 33 30 
Waldburger-Apotheke, Hauptstr. 34 
Waldburg, Württ., Tel.: 07529 - 97 49 00 
Mittwoch, 06.12.2017:  
Marien-Apotheke Bergatreute, 
Ravensburger Str. 5 
Bergatreute, Tel.: 07527 - 46 53 
Welfen-Apotheke Weingarten, Boschstr. 12 
Weingarten, Württ., Tel.: 0751 - 4 80 80 
Donnerstag, 07.12.2017: 
Apotheke am Frauentor, Schussenstr. 3 
Ravensburg, Tel.: 0751 - 2 21 21 
Apotheke im Gesundheitszentrum, 
Siemensstr. 12 
Wangen im Allgäu, Tel.: 07522 - 93 10 77 
Freitag, 08.12.2017: 
Apotheke im Spital Ravensburg, Bachstr. 51 
Ravensburg,  Tel.: 0751 - 3 62 15 84 
St. Gallus-Apotheke Kißlegg, Herrenstr. 10 
Kißlegg, Tel.: 07563 - 82 30 

Bereitschaft von morgens 8.30 Uhr bis zum 
nächsten Morgen 8.30 Uhr

Soziale Dienste
Arbeiter-Samariter-Bund, Wolfegg:
Sozialstation, Hausnotruf und Essen 
auf Rädern     (07527) 95397
Sozialstation Gute Beth,
Bad Waldsee (07524) 1204
ZUHAUSE LEBEN 
Weingarten (0751) 5576547 
Frau Sieglinde Zimmer-Meyer
zimmer-meyer@caritas-bodensee-oberschwaben.de

Sozialstation Heilig Geist - Kißlegg,
Wolfegg, Bad Wurzach
Helena Fening (07527) 92770  
oder (07563) 8440
Nachbarschaftshilfe
Ida Jung (07527) 6310
Familienpflege und Dorfhilfe von cura familia  
Tel. 0151 2169 5528  Frau Egger 
oder Tel. kostenlos (0800) 9791119

Ambulante Hospizgruppe Kißlegg e. V.
Doris Dörrer (07563/3957)
Maria Butscher (07527/5141)
Die Johanniter
Hausnotrufservice (0751) 36149-0
Malteser Ravensburg-Weingarten
Hausnotruf und 
Mahlzeitendienst (0751) 366130
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Ravensburg e.V.
Hausnotruf und Mobilruf
Menüservice „Essen auf Rädern“
 (0751) 560610
Polizei
Polizeiposten Vogt (07529) 97156-0
Fax (07529) 97156-22

Notrufe
Rettungsdienst - Krankentransport 112
Überfall, Unfall, Notfälle, Polizei 110
Feuerwehr 112

Wasserversorgung
Störungs- und Bereitschaftsdienst   
 (07524) 400 240
(außerhalb der Dienstzeit)
 (0171) 4209386

impressum
Herausgeber: Bürgermeisteramt Wolfegg
Rötenbacher Straße 11,
88364 Wolfegg, 88362 Wolfegg (Postfach) 
Tel.: (07527) 9601-0 (Zentrale)
Fax: (07527) 9601-700 (Zentrale)
E-Mail: gemeinde@wolfegg.de
Internet: http://www.wolfegg.de
Sprechzeiten: Mo. - Fr.: 8.00 - 12.00 Uhr
Di.: 14.00 - 18.00 Uhr 
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt 
des amtlichen Teils: 
Bürgermeister Peter Müller 
oder sein Vertreter im Amt.
Herstellung und Vertrieb:  
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG,  
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Tel.: (07154) 82 22-0, Fax: (07154) 82 22-10
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Ralf Berti, E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenschluss: montags, 8 Uhr
Erscheint wöchentlich donnerstags. 
Bezugsgebühr jährlich € 18,00.
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2. Anträge auf Bauvorbescheid 
a)  Grundstückstrennung und Änderung 

des Bebauungsplans, Flst. Nr. 154/76, 
Wolfegg 

      1.  Sofern keine weiteren baurechtli-
chen Bedenken entgegenstehen, 
stellt die Gemeinde eine Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans „Schafweide“ und das 
Einvernehmen in Aussicht. 

 2.  Die Gemeinde erhebt als Angrenze-
rin keine Einwendungen. 

b)       Errichtung eines Anbaus (Doppelga-
rage, Behandlungsraum – Elektrologie 
mit BH-WC, Wintergarten und zwei Stell-
plätze), Flst. Nr. 59/9, Alttann 

 1.  Das gemeindliche Einvernehmen 
wird in Aussicht gestellt. 

 2.  Die Gemeinde erhebt als Angrenze-
rin keine Einwendungen. 

3. Anträge im Kenntnisgabeverfahren 
a)  Neubau eines Einfamilienhauses mit 

Garage, Flst. Nr. 218, Alttann 
 Das Vorhaben wird zur Kenntnis genommen. 
b)  Neubau eines Wohnhauses mit Carport, 

Flst. Nr. 156/4, Wolfegg 
 Das Vorhaben wird zur Kenntnis genommen. 
4. Verschiedenes 
Unter Punkt „Verschiedenes“ gab es keine 
Wortmeldungen. 
  
TOP 3: Fragestunde der Einwohner 
Von Seiten der Einwohner wurden keine 
Fragen gestellt. 

TOP 4: Grundschule Wolfegg 
Bericht der Schulleitung und Vorstellung 
der Ergebnisse der Fremdevaluation 
In der Grundschule Wolfegg wurde in 
einem aufwendigen Verfahren eine sog. 
Fremdevaluation durchgeführt. Rektorin 
Bühler stellt in der Sitzung die Ergebnisse 
dieses Prozesses vor und gibt einen allge-
meinen Bericht zur Entwicklung und den 
aktuellen Themen der Wolfegger Grund- 
schule ab. 
Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht 
zustimmend zur Kenntnis. 
  
TOP 5: Erhöhung der Gemeindepau-
schale für das Tierheim in Berg-Kernen 
(Tierschutzverein Ravensburg-Weingar-
ten und Umgebung e. V.) ab dem Jahr 
2018 
Bei einer Gegenstimme fasst der Gemein-
derat folgenden Beschluss: 
1.  Der Gemeinderat stimmt der Erhöhung 

der Gemeindepauschale für das Tier-
heim in Berg-Kernen (Tierschutzverein 
Ravensburg-Weingarten und Umge-
bung e. V.) ab dem 01.01.2018 auf 
1,20 Euro/Einwohner/Jahr, die bis zum 
31.12.2020 festgeschrieben ist, zu. 

2.  Der Gemeinderat beauftragt die Verwal-
tung mit dem Abschluss der entspre-
chenden Nachtragsvereinbarung. 

TOP 6: Freiwillige Feuerwehr Wolfegg 
-  Neufassung der Satzung über die Ent-

schädigung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Freiwilligen Feuer-
wehr Wolfegg (Feuerwehr-Entschädi-
gungssatzung – FwES) 

-  Neufassung der Satzung zur Regelung 
des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Wolfegg (Feuerwehr-Kostenersatz-Sat-
zung – FwKS) 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgen-
den Beschluss: 
1.  Der Gemeinderat stimmt der Satzung 

über die Entschädigung der ehrenamt-
lich tätigen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr Wolfegg (Feuerwehr-Ent-
schädigungssatzung – FwES) zu. 

2.  Der Gemeinderat stimmt der Satzung 
zur Regelung des Kostenersatzes für 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Wolfegg (Feuerwehr-Kos-
tenersatz-Satzung – FwKS) zu. 

3.  Die Verwaltung wird beauftragt, alles 
Weitere zu veranlassen. 

  
TOP 7: Neubau Feuerwehrhaus – Aus-
schreibungsbeschluss 
Bei einer Enthaltung fasst der Gemeinde-
rat folgenden Beschluss: 
1.  Der Gemeinderat nimmt die Auszüge 

aus der Kostenschätzung des Gesamt-
projekts sowie die Kostenberechnung 
zustimmend zur Kenntnis. 

2.  Der Gemeinderat stimmt der Ausschrei-
bung zum Neubau des Feuerwehrhau-
ses nach VOB zu. 

TOP 8: Verschiedenes 
Bürgermeister Müller ruft die Bürgerschaft 
dazu auf, Wohnraum für Flüchtlinge zur 
Verfügung zu stellen. Konkret suche die 
Gemeinde eine Wohnung für drei Asylbe-
werber, die bereits seit mehreren Jahren in 
der Gemeinde leben und aus der Gemein-
schaftsunterkunft in der Alttanner Straße 
ausziehen wollen. Die Gemeinde hätte 
dann die Möglichkeit, den Mietvertrag für 
die ältere der beiden Containerunterkünfte 
zu kündigen. 
Ferner informiert Bürgermeister Müller 
über die inzwischen vorliegende Bauge-
nehmigung für den Supermarkt in der Alt-
tanner Straße. Der Investor habe ebenfalls 
bereits seine Zusage erteilt. Mit den Bau-
maßnahmen solle noch in diesem Jahr 
begonnen werden. Der Spatenstich solle 
noch vor Weihnachten erfolgen. 
Zum Umbau der ehemaligen Grund-
schule in der Ravensburger Straße infor-
miert Bürgermeister Müller darüber, dass 
bislang noch keine Baugenehmigung vor-
liegt. Er gehe aber davon aus, dass diese 
bis Weihnachten bei der Verwaltung ein-
gehen werde. 
Ein Gemeinderat bemängelt den Zustand 
eines Gehweges in Alttann sowie einer Sitz-
bank in der Höll. 

Bürgermeister Müller sagt eine Prüfung der 
vorgebrachten Punkte zu. 
Ein Gemeinderat regt an, die Beleuchtungs-
situation von der Alttanner Straße bis nach 
Mooshäusle in Wegrichtung Sportanla-
gen zu verbessern. Der Personenverkehr, 
insbesondere an Kindern und Jugendli-
chen, werde hier weiter zunehmen und es 
bestehe Handlungsbedarf. Es wird deshalb 
vorgeschlagen, entsprechende Lampen zu 
installieren und die Brenndauer auf die Ver-
kehrszeiten vor Ort abzustimmen. 
Bürgermeister Müller nimmt den Vorschlag 
auf und sagt eine Prüfung zu. 
Ein anderer Gemeinderat bittet ergänzend 
darum, an der Kreisstraße in diesem Bereich 
evtl. einen Geh- und Radweg anzulegen. 
Laut Bürgermeister Müller habe es bereits 
entsprechende Versuche gegeben, da es 
sich um eine Kreisstraße handle, habe man 
hier aber bislang nichts erreichen können. 
Man werde in dieser Sache jedoch einen 
weiteren Vorstoß unternehmen. 
Mit Blick auf die anstehenden Haushalts-
planberatungen schlägt ein Gemeinde-
rat vor, den Fokus künftig verstärkt auf 
freiwilliges Engagement zum Wohle der 
Gemeinde, im Sinne einer „Gemeinwe-
senarbeit“, zu lenken. Die Entwicklung in 
den letzten Jahren sehe der Gemeinderat 
problematisch: immer höhere Zuwendun-
gen und Entschädigungen stünden immer 
weniger bereitwillige Bürgerinnen und Bür-
ger gegenüber. Verwaltung und Gemein-
derat dürften sich aber die Unterstützung 
ihrer Bürger für Engagement im Sinne der 
Gemeinde nicht allein durch finanzielle 
Anreize „kaufen“. Hier müsse wieder mehr 
das freiwillige und ehrenamtliche Engage-
ment in den Vordergrund rücken. Es wird 
angeregt, dieses Thema im Rahmen einer 
gesonderten Veranstaltung, z. B. einer Klau-
sur, zu behandeln. 
Nach einer kurzen Diskussion einigt sich 
das Gremium, den Vorschlag von der Ver-
waltung weiterverfolgen zu lassen. 
Bürgermeister Müller zieht sodann noch 
ein positives Fazit aus dem Jugendhe-
aring, welches am 28. Oktober 2017 im 
JUTZ stattfand. Müller bedankt sich beim 
Jugendbeauftragten, Herrn Paone, und den 
Jugendlichen für eine gelungene Veranstal-
tung und die gute Jugendarbeit im vergan-
genen Jahr. 

L 317, Sanierung der Fahrbahn 
zwischen Wolfegg und Weit-
prechts 
Durchführung von Vermes-
sungsarbeiten  
Für die Planung der Sanierung der Fahr-
bahn der L 317 zwischen Wolfegg und Weit-
prechts werden ab 28. November 2017 
entlang der bestehenden Landesstraße 
Vermessungsarbeiten durchgeführt. Um 
die Entwurfsbearbeitung fachgerecht 
durchführen zu können, müssen auch die 
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öffentlichen und privaten Grundstücke 
entlang der Landesstraße betreten und 
Vermessungsaufnahmen durchgeführt 
werden. Zur Durchführung dieser Vorarbei-
ten wurde von uns das Vermessungsbüro 
Alois Miller aus Friedrichshafen beauftragt. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Waldherr, 
Tel.: 0751 806-1830, E-Mail: juergen.wald-
herr@rpt.bwl.de beim Regierungspräsi-
dium Tübingen, Dienstsitz Ravensburg, 
gerne zur Verfügung. 
Ravensburg, im November 2017 
gez. Waldherr 

Jahresplanung der Vereine 
2018 
Wir bitten alle Vereine, Institutionen und 
Gemeinschaften, die im nächsten Jahr 
Veranstaltungen, Feste oder Jubiläen 
geplant haben, ihre Termine bis spätes-
tens 5. Dezember 2017 schriftlich an 
die Gemeindeverwaltung, Margit Guler, 
Fax (07527) 9601-700, oder E-Mail: m.gu-
ler@wolfegg.de anzumelden. 
Vor der Veröffentlichung des Veranstal-
tungskalenders 2018 im Gemeindeblatt 
erhalten alle diejenigen, die Termine 
gemeldet haben, einen Korrekturab-
zug zur Überprüfung. 
Bürgermeisteramt Wolfegg

Austräger/in für das 
Gemeindemitteilungsblatt 
gesucht 
Wir suchen schnellstmöglich eine/n 
neue/n Austräger/in für das Mittei-
lungsblatt für den Bereich Alttann 
(Sonnenhalde, Panoramastraße), Höll, 
Neumühle. 
Sollten Sie Interesse haben, melden Sie 
sich bitte bei Frau Kammerlander oder 
Frau Guler unter der Telefon-Nr. (07527) 
9601-17 bzw. 9601-11. 
Bürgermeisteramt Wolfegg 

++ WANTED ++ GESUCHT ++ 
WANTED ++ GESUCHT ++ 
Wir von der Gemeinde suchen dringendst 
Wohnraum für drei Bewohner, die seit über 
drei Jahren im alten Container in der Alttan-
ner Str. 77 leben. Alle drei fühlen sich wohl 
in Wolfegg und möchten hier bleiben. Ob 
getrennt in z.B. einer Einliegerwohnung, 
oder gemeinsam zu dritt in einer größe-
ren Wohnung. Die Gemeinde möchte gerne 
Ihren Wohnraum anmieten, um diesen drei 
Männer den Auszug aus dem alten Con- 
tainer möglich zu machen. Bei Fragen und/
oder Interesse melden Sie sich bitte bei der 
Integrations- und Flüchtlingsbeauftrag-
ten der Gemeinde, Frau Verena Häfele, Tel. 
0152-15267146 oder bei Herrn Heß im Rat-
haus, Tel. 07527-9601-18. 

Fundsache 
Ein Silberring, gefunden bei der Apotheke 
in Wolfegg.
Die Fundsache kann beim Fundamt, der 
Wolfegg Information, während der übli-
chen Öffnungszeiten abgeholt werden. 

Satzung zur Regelung des Kos-
tenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Wolfegg 
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – 
FwKS) vom 20.11.2017 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) in der Fas-
sung vom 24.07.2000 zuletzt geändert 
durch Artikel 7 der Verordnung vom 23. 
Februar 2017 (GBl. S. 99, 100) in Verbin-
dung mit § 34 Absatz 4 des Feuerwehrge-
setzes (FwG) in der Fassung vom 02.03.2010 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2015 (GBl. S. 1184) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde  
Wolfegg am 20.11.2017 folgende Satzung 
über den Kostenersatz für die Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich 
1.  Diese Satzung regelt die Kostenersatz-

pflicht für die Leistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr Wolfegg (im Folgenden 
„Feuerwehr“ genannt). 

2.  Ersatzansprüche nach anderen Vorschrif-
ten bleiben unberührt. 

  
§ 2 Aufgaben der Feuerwehr 
1. Die Feuerwehr hat 
 1.  bei Schadenfeuer (Bränden) und 

öffentlichen Notständen Hilfe zu 
leisten und den Einzelnen und das 
Gemeinwesen vor hierbei drohenden 
Gefahren zu schützen und 

 2.  zur Rettung von Menschen und Tieren 
aus lebensbedrohlichen Lagen techni-
sche Hilfe zu leisten. 

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein 
Naturereignis, einen Unglücksfall oder der-
gleichen verursachtes Ereignis, das zu einer 
gegenwärtigen oder unmittelbar bevor-
stehenden Gefahr für das Leben und die 
Gesundheit von Menschen und Tieren oder 
für andere wesentliche Rechtsgüter führt, 
von dem die Allgemeinheit, also eine unbe-
stimmte und nicht bestimmbare Anzahl 
von Personen, unmittelbar betroffen ist 
und bei dem der Eintritt der Gefahr oder 
des Schadens nur durch außergewöhnli-
che Sofortmaßnahmen beseitigt oder ver-
hindert werden kann. 
2.  Die Feuerwehr kann ferner durch die 

Gemeinde beauftragt werden 
 1.  mit der Abwehr von Gefahren bei 

anderen Notlagen für Menschen, Tiere 
und Schiffe und 

 2.  mit Maßnahmen der Brandverhütung, 
insbesondere der Brandschutzaufklä-
rung und - erziehung sowie der Brand-
sicherheitswache. 

§ 3 Kostenersatzpflicht 
1.  Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 

1 sind unentgeltlich, soweit nicht in Satz 
2 etwas anderes bestimmt ist.  Kostener-
satz wird verlangt: 

 1.  vom Verursacher, wenn er die Gefahr 
oder den Schaden vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt hat, 

 2.  vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz 
durch den Betrieb von Kraftfahrzeu-
gen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, 
Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen ver-
ursacht wurde, 

 3.  vom Betriebsinhaber für Kosten der 
Sonderlösch- und -einsatzmittel, die 
bei einem Brand in einem Gewerbe- 
oder Industriebetrieb anfallen, 

 4.  vom Betreiber, wenn die Gefahr 
oder der Schaden beim Umgang mit 
Gefahrstoffen oder wassergefährden-
den Stoffen für gewerbliche oder mili-
tärische Zwecke entstand, 

 5.  von der Person, die ohne Vorliegen 
eines Schadensereignisses die Feu-
erwehr vorsätzlich oder infolge grob 
fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen 
alarmiert hat, 

 6.  vom Betreiber, wenn der Einsatz 
durch einen Alarm einer Brandmel-
deanlage oder einer anderen tech-
nischen Anlage zur Erkennung von 
Bränden oder zur Warnung bei Brän-
den mit automatischer Übertragung 
des Alarms an eine ständig besetzte 
Stelle ausgelöst wurde, ohne dass ein 
Schadenfeuer vorlag, 

 7.  vom Fahrzeughalter, wenn der Ein-
satz durch einen Notruf ausgelöst 
wurde, der über ein in einem Kraft-
fahrzeug installiertes System zum 
Absetzen eines automatischen Not-
rufs oder zur automatischen Übertra-
gung einer Notfallmeldung an eine 
ständig besetzte Stelle eingegangen 
ist, ohne dass ein Schadensereignis im 
Sinne von § 2 Absatz 1 FwG vorlag. 

In den Fällen der Nummern 1 und 5 gel-
ten § 6 Absätze 2 und 3 des Polizeigeset-
zes des Landes Baden-Württemberg (PolG) 
entsprechend. 
2.  Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kosten- 

ersatz verlangt. Kostenersatzpflichtig ist 
 1.  derjenige, dessen Verhalten die Leis-

tung erforderlich gemacht hat; § 6 
Absätze 2 und 3 des PolG gelten ent-
sprechend, 

 2.  der Eigentümer der Sache, deren 
Zustand die Leistung erforderlich 
gemacht hat, oder derjenige, der die 
tatsächliche Gewalt über eine solche 
Sache ausübt, 

 3.  derjenige, in dessen Interesse die Leis-
tung erbracht wurde, 

 4.  abweichend von den Nummern 1 bis 
3 der Fahrzeughalter, wenn der Einsatz 
durch den Betrieb vom Kraftfahrzeu-
gen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, 
Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen ver-
ursacht wurde. 
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 5.  Ersatz der Kosten soll nicht verlangt 
werden, soweit dies eine unbillige 
Härte wäre oder im öffentlichen Inte-
resse liegt. 

  
§ 4 Überlandhilfe 
Bei Überlandhilfe im Sinne von § 26 FwG gilt 
der „Öffentlich-rechtliche Vertrag zur Rege-
lung des Kostenersatzes der Überlandhilfe 
innerhalb des Landkreises Ravensburg“ in 
seiner zum Einsatzzeitpunkt gültigen Fas-
sung. 
  
§ 5 Höhe des Kostenersatzes 
1.  Der Kostenersatz wird in Stundensätzen 

für Einsatzkräfte und Feuerwehrfahr-
zeuge nach Maßgabe des § 34 Absätze 
4 bis 8 FwG erhoben. Die Höhe der Kos-
tenersätze ergibt sich aus dem in der 
Anlage zu dieser Satzung beigefügten 
Verzeichnis. 

2.  Für die Erhebung der Kosten für Einsatz-
kräfte werden Durchschnittssätze fest-
gelegt. 

3.  Für die normierten und mit diesen ver-
gleichbaren Feuerwehrfahrzeugen 
gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die pau-
schalen Stundensätze der Verordnung 
des Innenministeriums Baden-Württem-
berg über den Kostenersatz für Einsätze 
der Feuerwehr (VOKeFw) in der jeweils 
geltenden Fassung. Für die übrigen Fahr-
zeuge ergeben sich die Kostenersätze 
aus dem in der Anlage zu dieser Satzung 
beigefügten Verzeichnis. 

4.  Die Einsatzdauer beginnt 
 1.  bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der 

Alarmierung (Beginn des Einsatzes) 
und endet nach Wiederherstellung 
der Einsatzbereitschaft einschließlich 
der notwendigen Aufräumungs- und 
Reinigungszeiten. 

 2.  bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus 
dem Feuerwehrgerätehaus und endet 
nach der Wiederherstellung der Ein-
satzbereitschaft einschließlich Rei-
nigungs-, Prüfungs-, Reparatur- und 
sonstiger Zeiten, die sich daraus erge-
ben, dass Feuerwehrfahrzeuge wieder 
einsatzfähig gemacht werden. 

  
5.  Die Stundensätze werden halbstunden-

weise abgerechnet. Angefangene Stun-
den werden bis zu 30 Minuten auf halbe 
Stunden, darüber hinaus auf volle Stun-
den aufgerundet. 

6.  Daneben kann Ersatz verlangt werden für 
 1.  von der Gemeinde für den Einsatz 

von Hilfe leistenden Gemeinde- und 
Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe 
leistenden Einrichtungen und Organi-
sationen erstattete Kosten, 

 2.  die Kosten der Sonderlösch- und Ein-
satzmittel nach § 3 Absatz 1 Satz 2 
Nr.3, 

 3.  sonstige durch den Einsatz verur-
sachte notwendige Kosten und Aus-
lagen. Hierzu gehören insbesondere 

die durch die Hilfeleistung herangezo-
gener und nicht durch Nr. 1 erfasster 
Dritter, die Verwendung besonde-
rer Lösch- und Einsatzmittel und die 
Reparatur oder den Ersatz besonde-
rer Ausrüstungen entstandenen Kos-
ten und Auslagen.  

  
§ 6 Entstehen, Festsetzung und Fällig-
keit der Kostenschuld 
1.  Die Verpflichtung zum Kostenersatz ent-

steht mit Beendigung der Inanspruch-
nahme der Feuerwehr. 

2.  Der Kostenersatz wird durch Verwal-
tungsakt festgesetzt. 

3.  Der Kostenersatz wird zu dem im Kos-
tenbescheid genannten Zeitpunkt fällig. 

  
§ 7 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt nach öffentlicher 
Bekanntmachung am 01.01.2018 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über den Kos-
tenersatz für Leistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr Wolfegg vom 12.11.2012 außer 
Kraft. 
  
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sat-
zung, die Genehmigung oder Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. 
  
Ausgefertigt! 
Wolfegg, 20.11.2017 
gez. 
Peter Müller Bürgermeister 
  
Anlage zu § 5 Absatz 1 der Satzung zur 
Regelung des Kostenersatzes für Leis-
tungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Wolfegg vom 20.11.2017 
Kostenersatzverzeichnis 
1. Personalkosten    
1.1 Feuerwehrangehörige 
 (pro Person, je Stunde) 17,70 Euro
1.2 Brandsicherheitswache 
 (pro Person, je Stunde) 11,00 Euro

2. Fahrzeuge  
Für die genormten Fahrzeuge gelten die 
Pauschalsätze der Verordnung des Innen-
ministeriums über den Kostenersatz für 
Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) vom 
18.03.2016 (GBl. S. 253). 
  
2.1 Mannschaftstransportwagen 
 MTW 20,00 Euro
2.2 Löschgruppenfahrzeug 
 LF 10 120,00 Euro
2.2  Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 

HLF 20 184,00 Euro
  
3. Sonstiges 
Verbrauchsmaterialien und sonstige benö-
tigte Materialien werden zusätzlich zu den 
entstandenen Kostenersätzen gemäß § 34 
Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei 
werden die tatsächlichen Kosten angesetzt. 
Es wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung ver-
wiesen. 

Satzung über die Entschädi-
gung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr Wolfegg 
(Feuerwehr-Entschädigungssatzung – 
FwES) 
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) in Verbin-
dung mit § 16 des Feuerwehrgesetzes 
für Baden-Württemberg (FwG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Wolfegg am 
20.11.2017 folgende Satzung beschlossen: 
  
§ 1 Entschädigung für Einsätze 
1.  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 

der Gemeindefeuerwehr erhalten für 
Einsätze auf Antrag ihre Auslagen und 
ihren Verdienstausfall als Aufwandsent-
schädigung nach einem einheitlichen 
Durchschnittssatz ersetzt; dieser beträgt 
für jede volle Stunde 11,00 € (ab dem 
01.01.2021 beträgt der Durchschnittssatz 
13,00 € für jede volle Stunde). 

2.  Der Berechnung der Zeit ist die Dauer 
des Einsatzes von der Alarmierung bis 
zum Einsatzende zugrunde zu legen. Der 
Einsatz endet nach Wiederherstellung 
der Einsatzfähigkeit der Feuerwehrfahr-
zeuge. Angefangene Stunden werden 
auf halbe Stunden aufgerundet. 

3.  Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen wer-
den der entstehende Verdienstausfall 
und die notwendigen Auslagen in tat-
sächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Abs. 4 FwG). 

  
§ 2 Entschädigung für Brandsicherheits-
wachdienst 
1.  Für Brandsicherheitswachdienst wird 

auf Antrag für Auslagen als Aufwands-
entschädigung ein Durchschnittssatz 
von 11,00 € je Stunde bezahlt (ab dem 
01.01.2021 beträgt der Durchschnitts-
satz 13,00 € je Stunde). 
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2.  Bei der Berechnung der Zeit gilt die 
Dauer der Anforderung, bei Veranstal-
tungen Beginn und Ende. Angefangene 
Stunden werden auf halbe Stunden auf-
gerundet. 

  
§ 3 Entschädigung für Aus- und Fortbil-
dungslehrgänge 
1.  Für die Teilnahme an Aus- und Fortbil-

dungslehrgängen mit einer Dauer von 
bis zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
wird auf Antrag als Aufwandsentschä-
digung für Auslagen ein Durchschnitts- 
satz von 5,00 € je Stunde (ab dem 
01.01.2021 beträgt der Durchschnitts-
satz 6,50 € je Stunde), höchstens jedoch 
40,00 € je Tag (ab dem 01.01.2021 beträgt 
der Tageshöchstsatz 52,00 €), gewährt. 

2.  Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des 
Aus- und Fortbildungslehrgangs vom 
Unterrichtsbeginn bis -ende zugrunde 
zu legen. Angefangene Stunden werden 
auf halbe Stunden aufgerundet. 

3.  Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen 
außerhalb des Gemeindegebiets erhal-
ten die ehrenamtlich tätigen Angehöri-
gen der Gemeindefeuerwehr neben der 
Entschädigung nach Abs. 1 eine Erstat- 
tung der Fahrtkosten der zweiten Klasse 
oder eine Wegstrecken- und Mitnah-
meentschädigung in entsprechender 
Anwendung des Landesreisekostenge-
setzes in seiner jeweiligen Fassung. 

4.  Für Aus- und Fortbildungslehrgänge 
mit einer Dauer von mehr als zwei auf-
einanderfolgenden Tagen werden der 
entstehende Verdienstausfall und die 
notwendigen Auslagen in tatsächlicher 
Höhe ersetzt (§ 16 Abs. 4 FwG). 

5.  Abweichend von Abs. 1, 3, 4 wird für die 
Teilnahme an folgenden Ausbildungs-
lehrgängen nachfolgend genannte Ent-
schädigung gewährt: 

  
Grundausbildungslehrgang 
(Truppmann I) 200,00 €
Truppführerlehrgang 
(Truppmann II) 150,00 €
Atemschutzlehrgang 130,00 €
Maschinistenlehrgang 210,00 €
Sprechfunkerlehrgang 100,00 €
Jugendfeuerwehrarbeit Grundlehrgang I 
und II (gesamt) 160,00 €
Motorsägenausbildung – Grundkurs –
 50,00 €
Motorsägenausbildung – Aufbaukurs –
 40,00 €
Lehrgang Brandbekämpfungstechnik 
und -taktik 30,00 €
  
§ 4 Zusätzliche Entschädigung 
1.  Die nachfolgend genannten ehrenamt-

lich tätigen Angehörigen der Gemein-
defeuerwehr, die über das übliche Maß 
hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten 
eine zusätzliche jährliche Entschädigung 
im Sinne des § 16 Abs. 2 des Feuerwehr-
gesetzes als Aufwandsentschädigung: 

 1.1 Feuerwehrkommandant
 1.080,00 €/Jahr 
 1.2 Stellvertretender Kommandant
 450,00 €/Jahr 
 1.3 Jugendfeuerwehrwart
 200,00 €/Jahr 
 1.4  Stellvertretender 
 Jugendfeuerwehrwart 150,00 €/Jahr 
 1.5 Gerätewart 720,00 €/Jahr 
2.  Wird eine Funktion nach Abs. 1 Ziff. 1.1-

1.4 während des Jahres von mehreren 
Personen ausgeübt, so ist der Betrag 
unter diesen Personen entsprechend 
dem jeweils geleisteten Zeitanteil aufzu- 
teilen; die Zeitanteile sind der Gemeinde 
vom Feuerwehrkommandanten mitzu-
teilen. 

3.  Die Entschädigung nach Abs. 1 Ziff. 1.5 
gewährt die Gemeinde pro Person je Jahr, 
maximal jedoch für drei Personen. Wird 
die Funktion von mehr als drei Personen 
wahrgenommen ist der Gesamtbetrag 
von 2.160 € unter den Funktionsträger 
entsprechend der jeweils geleisteten 
Zeitanteile aufzuteilen; die Zeitanteile 
sind der Gemeinde vom Feuerwehrkom-
mandanten mitzuteilen. 

4.  Bei der Durchführung der wiederkeh-
renden Prüfung für Feuerwehrfahrzeuge 
und -geräte durch beauftragte Dritte 
erhalten die ehrenamtlich tätigen Ange-
hörigen der Gemeindefeuerwehr für die 
Unterstützungsleistung auf Antrag eine 
Entschädigung von 10,00 € für jede volle 
Stunde, höchstens jedoch 80,00 € je Tag. 
Angefangene Stunden werden auf halbe 
Stunden aufgerundet. 

  
§ 5 Entschädigung für haushaltsfüh-
rende Personen 
Für Personen, die keinen Verdienst haben 
und den Haushalt führen (§ 16 Abs. 1 Satz 
3 Feuerwehrgesetz) sind die §§ 1, 2 und 
3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als 
Verdienstausfall das entstandene Zeit-
versäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- 
und Fortbildungslehrgängen mit einer 
Dauer von mehr als zwei aufeinanderfol-
genden Tagen wird neben der Entschädi-
gung für die notwendigen Auslagen ein 
Verdienstausfall von 11,00 € je Stunde (ab 
dem 01.01.2021 beträgt der Verdienstaus-
fall 13,00 € je Stunde) gewährt. 
  
§ 6 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt nach öffentlicher 
Bekanntmachung am 01.01.2018 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung 
über die Entschädigung der ehrenamtlich 
tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feu-
erwehr Wolfegg (Feuerwehr-Entschädi-
gungssatzung), beschlossen am 12.11.2012, 
außer Kraft. 
  
Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Gemeindeord-
nung: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der GemO oder 

aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs.4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
  
Ausgefertigt! Wolfegg, 21.11.2017 
gez. 
Peter Müller, Bürgermeister 

Aktionen im Dezember! 
Weihnachtsfeier! 
Im JUTZ findet am Freitag, den 15.12. eine 
kleine Weihnachtsfeier statt. Es gibt Punsch 
und Waffeln. Unter anderem würden wir 
gerne Gruschtwichteln machen. Bringt 
einfach mit, was ihr daheim nicht mehr 
braucht und packt es in Zeitungspapier ein. 
Wann: 15.12. von 18-20 Uhr 
Wo: JUTZ Wolfegg 
Mitzubringen: Gruschtwichtel-Geschenk 
Wir freuen uns auf euer Kommen 
Das Jutz-Team 

Halt Stop! Rückblick zum Selbstvertei-
digungskurs! 
Durch diesen Kurs haben wir selbstbe-
wusstes Auftreten gelernt. Jetzt haben wir 
mehr Mut „Stop“ zu sagen, wenn jemand 
die Grenze überschritten hat. Mit unserem 
Lehrer Herr Amann waren wir alle sehr 
zufrieden, weil er viel zur Selbstverteidi-
gung beigebracht hat, z.B. das Stopsignal 
mit lauter Stimme. Kleinere Spiele haben 
wir auch gespielt in Verbindung mit Techni-
ken zur Selbstverteidigung. Wir haben Pra-
xis aber auch Theorie gemacht, in der wir 
viel über Alkohol und Hilfsmethoden gere-
det haben. Wir haben gut mitgemacht und 
uns untereinander gut verstanden, deswe-
gen bekamen wir noch eine extra Stunde. 
Für unser gutes Mitmachen wurden wir mit 
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einer Urkunde belohnt. Wir danken für die-
sen Kurs und fühlen uns jetzt sicherer! 
Von Chiara und Theresa 

Wöchentlicher  
Veranstaltungskalender  

November
Donnerstag, 30.11. 
19:00 Uhr Literarischer 
 Dämmerschoppen 
 Gemeinde Wolfegg 
 Wolfegg Information (DG) 

Monatlicher  
Veranstaltungskalender  

Dezember
Samstag, 02.12.  
10:00 Uhr  Nikolaus- und Christ-

baummarkt, Blutfreitags-
gemeinschaft Rötenbach, 
Fam. Weiler, Rötenbach 

20:00 Uhr  Jahreskonzert, Musikver-
ein Wolfegg e.V., Gemein-
dehalle Wolfegg 

Sonntag, 03.12.  
14:30 Uhr  Kirchenkonzert mit 

anschl. Adventshock, 
Musikverein Rötenbach 
e.V. und Dorfgemein-
schaft Rötenbach e.V.,  
Pfarrkirche St. Jakobus/ 
Schulhaus Rötenbach 

17:00 Uhr  Konzert, Musikverein Alt-
tann e.V., Pfarrkirche St. 
Nikolaus, Alttann 

Donnerstag, 07.12.  
13:30 Uhr  Donnerstagswanderung, 

SAV Wolfegg e.V., Treff: 
Hofgartenparkplatz 

14:00 Uhr  Adventsfeier, Senioren-
kreis Rötenbach, Gasthof 
Hirsch, Rötenbach 

Sonntag, 10.12.  
14:00 Uhr  Adventsfeier SAV Wolfegg 

e.V. ,Treff: Hofgartenpark-
platz 

15:00 Uhr  Adventskonzert Musik-
verein Molpertshaus e.V., 
Chörle und Liederkranz 
Molpertshaus, Pfarrkir-
che Molpertshaus

Donnerstag, 14.12.  
14:30 Uhr  Kaffeetreff für Jung und 

Alt, Frauenbund Alttann, 
Haus für Bürger und 
Gäste, Alttann

Freitag, 15.12.  
  Winterzauber-Advents-

markt bis 17.12., 
  Bauernhaus-Museum All-

gäu-Oberschwaben Wol-
fegg 

Samstag, 23.12.  
09:00 Uhr  Weihnachtsspielen, Jung-

musikanten des Musik-
vereins Molpertshaus 
e.V./Kirchengemeinde 
Molpertshaus, Molperts-
haus 

11:00 Uhr  Adventsspielen, Musik-
verein Alttann e.V., Alt-
tann 

Sonntag, 24.12. 
  Weihnachtslieder vor der 

Christmette, Musikverein 
Rötenbach e.V., Röten-
bach 

  Turmblasen vor der 
Christmette, Musikver-
ein Wolfegg e.V., Pfarrkir-
che Wolfegg 

Freitag, 29.12. 
  Schnorranten, Musikver-

ein Wolfegg e.V., Wolfegg 
Schnurranten, Musik-
verein Rötenbach e.V., 
Rötenbach 

Samstag, 30.12.  
  Schnorranten, Musikver-

ein Wolfegg e.V., Wolfegg 
Schnurranten, Musik-
verein Rötenbach e.V., 
Rötenbach 

Sonntag, 31.12.  
16:00 Uhr  Silvesterkonzert I, Wol-

fegger Wintermusik, Alte 
Pfarr, Wolfegg 

19:00 Uhr  Silvesterkonzert II, Wol-
fegger Wintermusik, Alte 
Pfarr, Wolfegg 

Jubilare

Wir gratulieren herzlich 
Herrn Dr. Hermann Heinrich Franz Heit-
kamp, Wolfegg 
am 4. Dezember zum 80. Geburtstag, 
Herrn Andreas Forderer, Wolfegg 
am 5. Dezember zum 70. Geburtstag. 
Wir gratulieren allen Jubilaren, die nicht 
genannt werden, recht herzlich. 
  

Sportverein  
Wolfegg e.V.
Rückblick Herren: 
14. Spieltag vom Samstag, 
25.11.2017: 

Beide Wolfegger Mannschaften gewinnen 
das Derby in Vogt 
Fußball Kreisliga A Bodensee Staffel I 
SV Vogt  I – SV Wolfegg I 1:3 (0:2) 
Wolfegg siegt im Derby in Vogt. Nach 
gutem Beginn gingen die Gäste aus  
Wolfegg durch den Treffer von Lukas Lang 
bereits nach wenigen Minuten mit 0:1 in 
Führung. Die Wolfegger setzten nach und 
erhöhten Mitte der ersten Halbzeit durch 
Elias Wurster auf 0:2. Bei besserer Chan-
cenverwertung hätte die Pausenführung 
der Gäste auch noch höher ausfallen kön-
nen. Doch die Wolfegger ließen mehrere 
Möglichkeiten ungenutzt und so blieb es 
beim 0:2 Halbzeitstand. Nach dem Seiten-
wechsel kamen die Vogter besser ins Spiel. 
Doch zunächst ließen die Wolfegger erneut 
eine gute Gelegeneheit ungenutzt. Nach 
gut einer Stunde war es dann Robin Völ-
kel, der den Anschlusstreffer für die Haus-
herren erzielen konnte. Als zehn Minuten 
später auch noch Simon Frick mit gelb-
rot vom Platz musste, schien alles für die 
Vogter zu sprechen. Doch die Gäste ver-
teidigten auch in Unterzahl geschickt und 
konnten per direkt verwandeltem Frei- 
stoß durch Joachim Heinzelmann gar auf 
1:3 erhöhen. Trotz der Vogter Bemühun-
gen blieb es beim letztendlich verdienten 
Auswärtserfolg des SV Wolfegg. 
Besonderes Vorkommnis:  Gelb-Rote 
Karte für Simon Frick (SVW, 76.). 
Tore: 0:1 Lukas Lang (4.), 0:2 Elias Wurs-
ter (23.), 1:2 Robin Völkel (65.), 1:3 Joachim 
Heinzelmann (84.). 
  
Fußball Kreisliga B Bodensee Staffel III  
SV Vogt  II – SV Wolfegg II 1:3 (1:2) 
Nach dem frühen Rückstand konnten die 
Wolfegger durch einen Dreierpack von 
Jeremias Geyer auch in Vogt den Sieg ein-
fahren und damit die Tabellenführung wei-
ter verteidigen. 
Tore: 1:0 Raphael Buemann (11.), 1:1, 1:2, 
1:3 Jeremias Geyer (22., 37., 50.). 

Rückblick Jugend: 
F-Junioren: 
Hallenturnier in Blitzenreute 
B-Junioren: 
4. Platz beim Hallenturnier in Grünkraut 

Abschluss Feldrunde 2017: 
Damit haben nun alle Herren- und Junio-
renmannschaften die Freiluftsaison 2017 
abgeschlossen. Im Namen aller Fußballer, 
Jugendlichen und Kinder gilt der Dank des 
SV Wolfegg allen Trainern und Betreuern für 
deren Einsatz. Auch allen Eltern und Helfern 
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sagen wir ein herzliches Dankeschön für 
Fahrdienste, Wäsche waschen und Bewir-
tung. Den zahlreichen Sponsoren sagen wir 
ein herzliches Dankeschön für Ihre Unter-
stützung. Ein großes Dankeschön gilt auch 
dem Team um Hubert Reischmann für die 
Pflege der Spielfelder. 

Freiwillige 
Feuerwehr Wolfegg
Heute brauchen wir IHRE 
Unterstützung - VOTEN SIE 
FÜR UNS! 

Die Freiwillige Feuerwehr Wolfegg hat die 
Chance erhalten im Rahmen des Spen-
den Adventskalenders der Volksbank 
Allgäu Oberschwaben und der Schwäbi-
schen Zeitung einen Geldbetrag in Höhe 
von bis zu 4000 € zu gewinnen. Um mög-
lichst erfolgreich zu sein, brauchen wir Ihre 
Hilfe. Voten Sie bis zum 03.12.2017 für die 
Feuerwehr Wolfegg! Um Abstimmen zu 
können, müssen Sie sich unter www.mit-
gliedernetzwerk.de für das Mitgliedernetz-
werk der Volksbank Allgäu Oberschwaben 
registieren. Als Dankeschön erhalten Sie 
von der Bank Gutscheine im Wert von 10 
€. Nach erfolgreicher Registrierung erhal-
ten Sie für die Abstimmung Voting-Sterne. 
Den Gewinn möchten wir für die gemütli-
che Ausstattung des Mannschaftsraums im 
neuen Feuerwehrhaus einsetzen. 
Unterstützen Sie uns und geben Sie uns 
Ihre Sterne! 

Liebe Donnerstagswanderer, 
die letzte Wanderung in diesem Jahr, am 
Donnerstag 7. Dezember 2017 führt 
uns zu den Seen bei Weitprechts. Hierzu 
laden wir ganz herzlich alle Mitglieder und 
Gäste ein. Wir sind ca. 2 Stunden unter-
wegs und kehren anschließend ab ca. 
15:30 Uhr im Gasthaus Ochsen in Weit-
prechts gemütlich ein. Die Wanderer, wel-
che nicht mitwandern können, sind zur 
Einkehr natürlich auch herzlich eingeladen. 
Treffpunkt: Hofgartenparkplatz, 13:30 
Uhr zur Fahrt nach Weitprechts in Fahrge-
meinschaften. Bei schlechter Witterung 
treffen wir uns direkt um 15:30 Uhr zur Ein-
kehr im Gasthaus Ochsen in Weitprechts. 
Es freuen sich auf euch Renate und Wolf-
gang Schmid 

Voranzeige zur Adventsfeier am Sonn-
tag, den 10.12.17 
Bei Getränken, Kaffee, Kuchen und Gebäck 
laden wir alle Mitglieder und Freunde herz-
lich zu einem gemütlichen Beisammen-
sein in weihnachtlicher Atmosphäre ein. 
Und wer weiß, vielleicht schaut auch der 

Nikolaus vorbei? Wir treffen uns um 14:00 
Uhr am Hofgartenparkplatz und fah-
ren in Fahrgemeinschaften zum evange-
lischen Gemeindehaus nach Alttann/Höll. 
Von dort wollen wir noch eine Wander-
runde drehen, bevor wir uns gegen 15:30 
Uhr im Saal der ev. Kirche auf die Weih-
nachtszeit einstimmen. Diejenigen, die 
direkt zum Gemeindesaal kommen wol-
len, sind herzlich eingeladen, um diese 
Zeit dazuzukommen. Wer einen Kuchen 
backen möchte, wendet sich bitte an Isa-
belle Gmünder-Müller Tel. 07527 / 954414. 
Wir freuen uns auf euer Kommen 
Die Vorstandschaft 
  

Herzliche Einladung zum Jahreskonzert! 

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.“ - 
Bevor die erste Kerze am Adventskranz 
angezündert wird, möchten wir Sie am 
Vorabend des 1. Adventssonntags herz-
lich zu unserem Jahreskonzert einla-
den: Am Samstag, den 2. Dezember 
2017, um 20 Uhr in der Gemeindehalle  

Wolfegg. Das zweite Türchen Ihres Advents-
kalenders hält an diesem Abend eine ent-
spannte Atmosphäre und schöne Melodien 
bereit. Lassen Sie sich selbst überzeu-
gen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Ihr Musikverein Wolfegg e. V. 

Jugendkapelle Wolfegg
Jahreskonzert der Jugendkapelle der 
Gemeinden Wolfegg und Bergatreute 
mit dem Musikverein Bergatreute 
Unter dem Motto „Die unendlichen Wei-
ten der Galaxie“ fand am 18.11.2017 das 
gemeinsame Jahreskonzert der Jugendka-
pelle Wolfegg/Bergatreute mit dem Musik-
verein Bergatreute statt. Dieses war das 
erste Konzert der Jugendkapelle mit ihrer 
neuen Dirigentin Carina Merk. Die Jugend-
kapelle hat die Reise durch die Galaxie mit 
dem Stück „The Star Wars Saga“, aus dem 
gleichnamigen Film, eingeleitet. Weiter 
zeigte die Jugendkapelle ihr Können mit 
„Spirit: Stallion of the Cimarron“ und mit 
„Hobbits Dance and Hymn“ boten die Kin-
der und Jugendlichen tänzerische Musik 
der Hobbits, aus dem Film „Herr der Ringe“, 
dar. Gefühlvoll schloss die Jugendkapelle 
ihren Teil des Konzerts mit „Heal The World“ 
ab. Am Ende des Konzertabends gaben die 
Jugendkapelle und der Musikverein ihre 
Zugabe „Lenas Song“ zum Besten. 
Information für die Jungmusiker der 
Jugendkapelle: Die nächste Probe fin-
det am Freitag, den 01.12.2017 in Röten-
bach statt. 

Sportverein
Alttann 
SV Alttann spielt 2:2 
beim Tabellenführer 
Dem SV Alttann 
gelang am vergange-
nen Spieltag wohl die 

Überraschung des Tages. Gegen den Tabel-
lenführer, den TSV Bodnegg erkämpfte 
man sich auswärts ein hochverdientes 2:2. 
Vor allem in der ersten Halbzeit war Alttann 
das bessere Team. Bodnegg hatte zwar 
mehr Spielanteile, gegen die gut gestaf-
felte und diszipliniert spielende Alttanner 
Mannschaft taten sie sich aber trotzdem 
sehr schwer. Alttann verschob gut, eroberte 
den Ball gegen aufgerückte Bodnegger und 
kam so zu Torchancen. Und in der 9. Minute 
ließ Mathias Richter den Alttanner Anhang 
jubeln. Mit einem Distanzschuss überwand 
er den zu weit vor dem Tor postierten Bod-
negger Torhüter zur 1:0 Führung. Bodnegg 
agierte in der Folgezeit noch offensiver. 
Doch Alttann stand gut und hatte einige 
gute Konterchancen die jedoch teil-
weise überhastet vergeben wurden. In 
der 31. Spielminute war es dann wieder  
Mathias Richter der einen Konter zur 2:0 
Führung abschloss. Bodnegg stürmte 
weiter, fand aber keinen Weg durch die 
Alttanner Abwehr. Nur kurz vor dem Sei-
tenwechsel hatte Alttann Glück, als Alex 
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Alieu Darboe den Ball gerade noch von 
der Torlinie kratzen konnte. Die 2:0 Füh-
rung zum Seitenwechsel war aber sicher-
lich verdient. Auch in der 2. Spielhälfte tat 
sich Bodnegg sehr schwer gegen die nun 
noch tiefer stehende Alttanner Mannschaft. 
Gefährlich wurde es aber meist nur bei Eck-
bällen. Mit zunehmender Spieldauer schie-
nen die Kräfte der Alttanner nachzulassen. 
In der 75. Spielminute war es dann soweit. 
Bodnegg erzielte den Anschlusstreffer. Die-
ses Tor setzte bei den Bodneggern neue 
Kräfte frei. Und als der insgesamt gut lei-
tende Schiedsrichter kurz danach auf Straf-
stoß entschied, schien das Spiel zu kippen. 
Doch Alex Dillmann parierte souverän. Die 
Schlussphase wurde dann hektisch. Bod-
negg warf alles nach vorne und Alttann 
versuchte die Führung über die Zeit zu ret-
ten. Kurz vor Ende der Partie (86.) gelang 
Bodnegg tatsächlich noch der Ausgleich-
streffer. Mehr gelang Bodnegg aber auch 
nicht mehr. 
Vorschau: Samstag, 03.12.2017 
 
Achtung! Sofern es die Witterung zulässt, 
findet am kommenden Sonntag das Nach-
holspiel der 1. Mannschaft in Wolperts-
wende statt. Das Spiel der Reserve fand 
bereits statt. 
14:30 Uhr   SV Wolpertswende : SV Alttann
 

Kath. Frauenbund 
Alttann
FRÜHSTÜCK IM ADVENT 
Einladung zu unse-
rem Adventsfrühstück 
am Mittwoch, den 6. 

Dezember im Nikolaus-Saal in Alttann.  
Ab 9 Uhr können Sie sich an unserem lecke-
ren Büfett erfreuen und sich einen schönen 
Morgen im Advent gönnen. Wir freuen uns 
auf Sie. Nochmals unsere Termine in einer 
kleinen Vorschau: 
Mittwoch, 06.12.17 ab 9 Uhr: 
Frühstück im Advent 
Donnerstag, 28.12.17:  
Krippenfahrt nach Lindenberg 
Sonntag, 04.02.18: 
Fasnetsmittag 
Samstag, 24.02.18:
großes Familienfrühstück 
Samstag, 17.03.18:  
Meditativer Tanz mit Frau Winter 
Kaffeetreff im Haus für Bürger und 
Gäste: jeweils am 3. Donnerstag im Monat 
Wir laden Sie heute schon ganz herzlich 
zu unseren Veranstaltungen ein und brin-
gen Sie doch Ihre Freunde, Bekannte und 
Nachbarn mit. Näheres wird dann im jewei-
ligen Gemeindemitteilungsblatt bekannt 
gegeben. 
Ihr Frauenbundteam 

Dorfgemeinschaft 
Rötenbach e.V.

Einladung zum Kirchenkonzert und 
Adventshock 

Am Sonntag, 3. Dezember 2017 um 
14.30 Uhr findet in der Katholischen 
Kirche St. Jakobus in Rötenbach ein Kir-
chenkonzert des Musikvereins Röten-
bach statt. Dirigent Patrick Ossewski 
und seine Musikerinnen und Musiker 
haben für diesen Nachmittag ein viel-
fältiges Konzertprogramm zusammen-
gestellt. 
Freuen Sie sich bei Musikstücken wie 
Queen of the Dolomites, Present of Love 
oder Canon Brass Rock auf einen musi-
kalisch stimmungsvollen Nachmittag 
mit uns! 
Wir laden Sie alle herzlich dazu ein und 
freuen uns schon heute auf Ihr Kom-
men! 
Der Eintritt ist frei – gerne können Sie 
am Ende des Konzertes eine kleine 
Spende geben. 

Zum anschließenden Adventshock 
lädt der Dorfgemeinschaftsverein ins 

Alte Schulhaus ein. 
Für das leibliche Wohl von süß bis 

herzhaft ist bestens gesorgt. 
Kuchen auch zum Mitnehmen! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihr Musikverein 

und 
Dorfgemeinschaftsverein 

aus Rötenbach

Musikverein
Alttann e.V.
Advent, Advent ein 
Lichtlein brennt... 
Ganz unter diesem 
Motto wollen wir Sie 

hiermit nochmal recht herzlich zu unse-
rem Jahreskonzert einladen. Dieses findet 
am Sonntag, 03. Dezember 2017 um 17 
Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Alttann 
statt. Durch vier Solowerke zünden wir an 
diesem Sonntag schon vorab vier Kerzen 
an und stimmen Sie mit hochkarätigen 
Werken von Mozart, Dvorák und Hummel 
in die Adventszeit ein. Freuen Sie sich auf 
Solis von Posaune, Querflöte und Trompe-
ten und lauschen Sie den warmen, hallen-
den Klängen der gesamten Musikkapelle 
in unserer beheizten Kirche. Der Eintritt ist 
frei, über eine kleine Spende Ihrerseits wür-

den wir uns aber freuen. Der Musikverein 
Alttann schickt Ihnen hiermit musikalische 
Grüße und freut sich schon heute auf Ihren 
Besuch. 

Wir starten neu mit der musikalischen  
Früherziehung und dem Flötenunterricht. 
Herzliche Einladung an alle Kinder! 
Zur musikalischen Früherziehung für 
Kinder von 3-6 Jahren. Jeden Diens-
tag lernen die Kinder in 45 spielerischen 
Minuten Noten und Takte kennen, wobei 
gesungen, gespielt und musiziert wird. 
Die Gruppe wird abwechselnd von Swet-
lana Ritter und Frau Mähr geleitet. Am 
Dienstag, 19.12.2017  von 13.45 – 14.30 
Uhr findet im Musikheim in Rötenbach 
eine Schnupperstunde und Vorspiel der  
Früherziehungsgruppe für alle interes-
sierten Kinder und Eltern statt. Die neue 
Gruppe der musikalischen Früherziehung 
startet am 09.01.2018 immer dienstags 
von 13.45 – 14.30 Uhr. 
Bezüglich genaueren Infos, Kosten und 
die Anmeldung melden Sie sich doch ein-
fach direkt bei uns (Leona Heiß, Tel. 0163-
7199801). 
Und eine herzliche Einladung zum Flöten-
unterricht bei Karina Zimmerer für Kinder 
ab der ersten Klasse. Die Gruppen beste-
hen aus mehreren Kindern und die Stunde 
findet einmal wöchentlich für 45 Minuten 
statt. Genaue Unterrichtszeiten werden mit 
Karina ausgemacht. Die neue Gruppe des 
Flötenunterrichts startet am Montag, den 
08.01.2018. Für genauere Informationen 
und bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt 
an die Blöckflötenlehrerin (Karina Zimme-
rer, Tel. 07527-954134). 
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit euch und 
viele Erfahrungen rund um die Musik, die 
Zusammenarbeit und Spaß am Musizieren. 
Eure Jugendleiterin des Musikvereins 
Rötenbach, Leona Heiß 

Blutfreitagsgemein-
schaft Rötenbach
Einladung zum Nikolaus- und 
Christbaummarkt  
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Nikolausbesuche 2017 
Lasst uns froh und munter sein 
und uns recht von Herzen freu‘n! 
Lustig, lustig, tra-la-la-la-la-la, 
Bald ist Nikolausabend da! 
Ja, bald ist es wieder soweit: Der Nikolaus 
steht vor der Tür! Falls Nikolaus und Rup-
recht am Dienstag, den 05. Dezember bei 
Ihnen vorbeikommen sollen, melden Sie 
sich telefonisch oder per E-Mail an:  kljb-ro-
etenbach@gmx.net, Nicole Dentler: 
0163 685 5694. 
Anmeldungen können 
auch bei der Tankstelle 
Schorer  in Rötenbach 
ausgefüllt und abgege-
ben werden. Anmelde-
schluss ist am Sonntag, 
03.12.17. 
Wir freuen uns auf eure 
Anmeldungen 
Die KLJB Rötenbach 

Seniorenkreis 
Rötenbach
Liebe Rötenbacher Senio-
rinnen und Senioren, wir 
treffen uns zum Advents-

nachmittag  am Donnerstag, 07.12.2017 
um 14 Uhr im Gasthof zum Hirsch. Unser 
Programm enthält Texte und Lieder zum 
Advent. Zudem kommt der Nikolaus  und 
verteilt eine „Jahresdividende“! Bitte 
kommt alle zahlreich und pünktlich. 
Die Vorstandschaft 

Herzliche Einladung zu unserem 
diesjährigen Adventskonzert am 
3. Adventsonntag, 17.12.2017 
um 14.00 Uhr in der St. Martinus 
Kirche in Eintürnenberg 
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches 
Chorkonzert der Eintürner Chöre des Lie-
derkranzes Eintürnen e.V. und im Anschluss 
laden wir Sie zu Kaffee und Kuchen in die 
Festhalle ganz herzlich ein und freuen uns 
auf Ihren Besuch. Lassen Sie sich überra-
schen und von uns musikalisch auf das 
kommende Fest „Weihnachten“ einstim-
men. 
Liederkranz Eintürnen e.V.   
1. Vorstand, Berthold Leupolz 
  

Theaterverein Bergatreute 
Hilferuf Theater Bergatreute! 
Liebe Theaterfreunde, 
losgelöst von der persönlichen Tragik des 
Betroffenen, wende ich mich auf diesem 
Weg an euch um nachzufragen, ob ihr mir/
uns bei der dringenden Suche nach einem 
männlichen Darsteller helfen könnt. Irgend-
wie kann es schon seit einigen Jahren bei 
uns nie „normal“ zugehen. Wir hätten ein 
sehr gutes Stück und wir hatten nach lan-
gem hin und her auch eine Besetzung bei-
einander. Doch jetzt steht die Theatersaison 
2018 kurz vor dem Aus, wenn wir denn 
nicht einen männlichen Darsteller finden 
und zwar in kürzester Zeit, da die Bühnen-
proben am 4. Januar 2018 beginnen sollten 
und davor bekanntlicherweise das Textler-
nen steht. Vielen Dank für eure Mithilfe und 
in der Hoffnung auf einen positiven Aus-
gang für unseren Freund und unseren The-
aterverein. 
Bei Interesse oder wenn ihr jemanden 
kennt, der uns helfen kann, meldet euch 
einfach bei mir: Karl Heinz Hausch, mobil: 
0160/6180656, hauschka@kabelbw.de
 

Sankt Katharina  
Wolfegg

Samstag, 2.12.-Herz-Mariä-Samstag 
09.00 Uhr Loretokapelle: Messfeier (Ged. 
 Klara Helfer, Josefine u. Blasius 
 Helfer u. Paula Koch) 
Sonntag, 3.12.- 1. Adventssonntag 
kein Rosenkranz 
10.30 Uhr  Amt (Familiengottesdienst; 
 Adventskranzsegnung) 
 zugleich Kinderkirche 
 (Ged. Franz u. Regina Weber 
 u. Franz Weber, Ged. Manfred 
 Konnes, Ged. Lydia u. Franz 
 Rauch, Ged. Wally, Wolfgang 
 u. Reiner Adler, Valeria u. 
 Hubert Adler) 
15:00 Uhr Loretokapelle: Rosenkranz 
 (täglich) 
Montag, 4.12. 
08.00 Uhr Schlosskapelle: Messfeier 
 (Ged. Aloisia, Maria u. 
 Franziska Hepp) 
Mittwoch, 6.12. 
09.00 Uhr Messfeier 
Donnerstag, 7.12. 
07.45 Uhr Schülermesse 
Freitag, 8.12. 
18.30 Uhr Alttann: Taizé-Gebet mit 
 dem Chor Himmelstöne 
Samstag, 9.12. 
07.00 Uhr  Rorate-Messe bei Kerzenlicht 
  anschl. Frühstück im Ulrichs-

saal 

Sonntag, 10.12.- 2. Adventssonntag 
09.55 Uhr Rosenkranz 
10.30 Uhr Amt 
 zugleich Kinderkirche 
  (Ged. Luise Kling, Ged. Eugen 
 Jocham) 
15.00 Uhr Loretokapelle: Rosenkranz 
 (täglich) 
18.00 Uhr Versöhnungsgottesdienst mit 
 Beichtgelegenheit 
  
Miniwallfahrt Rom 2018  
Wir, ein Teil der Wolfegger Ministranten, 
werden nächstes Jahr im August an der 
internationalen Miniwallfahrt teilnehmen. 
Um die Kosten hierfür teilweise zu decken, 
haben wir das Projekt der „Neuen Masche“ 
gestartet. Wir bieten verschiedene Boxen 
mit 
Socken, Seife, Geschirrtücher, Tee und 
Schmuck an. Von jeder verkauften Box 
bekommen die Minis 4€ für Ihre Kasse. 
Am 1. Advent haben Sie die Gelegenheit 
nach dem Gottesdienst im Grünen Salon 
im Pfarrhaus noch Boxen zu bestellen. 
Die Lieferung erfolgt noch vor Weihnach-
ten. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unter-
stützung. 
Kontakt Deborah 914184 ; Laura 954553; 
Veronika, Marianne, Diana, Johannes, Laura, 
Selina, Jule und Deborah 
  
Gebetsabend 
Montag, 4.12.um 20.00 Uhr im Haus 
San Damiano. Herzliche Einladung! 
  

Sankt Nikolaus 
Alttann

  
Samstag, 2.12. 
19.00 Uhr  Vorabendmesse 
  zum 1. Advent 
 (Familiengottesdienst) 
 mit Adventskranzsegnung 
Sonntag, 3.12.-1. Adventssonntag 
17.00 Uhr Kirchenkonzert 
Dienstag, 5.12. 
09.00 Uhr Messfeier 
Donnerstag, 7.12. 
16.00 Uhr Neutann: Messfeier 
Freitag, 8.12.-Hochfest der ohne 
Erbsünde empfangenen Jungfrau und  
Gottesmutter Maria 
18.30 Uhr Taizé-Gebet mit dem Chor 
 Himmelstöne 
Sonntag, 10.12.- 2. Adventssonntag 
10.00 Uhr Neutann: Wort-Gottes-Feier 
10.30 Uhr Amt zum Patrozinium 
  
Einladung zum Taizé-Gebet siehe  
unter Seelsorgeeinheit Oberes Achtal 
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Sankt Jakobus  
Maior Rötenbach

  
Sonntag, 3.12.- 1. Adventssonntag 
08.25 Uhr Rosenkranz 
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit 
 Adventskranzsegnung 
14.30 Uhr Kirchenkonzert 
Donnerstag, 7.12. 
08.25 Uhr Rosenkranz 
Freitag, 8.12.-Hochfest der ohne 
Erbsünde empfangenen Jungfrau und  
Gottesmutter Maria 
08.30 Uhr Messfeier (Ged. Marianne 
 Dittmann, Ged. Adelheid 
 Stauber) 
18.30 Uhr Alttann: Taizé-Gebet 
 mit dem Chor Himmelstöne 
Samstag, 9.12. 
16.55 Uhr Rosenkranz 
17.30 Uhr Vorabendmesse zum 
2. Advent (Familien-Gottesdienst) 
  (Ged. Waltraud Wolf, Jtg. Max 

Gut) 
  
Lebendiger Adventskalender 
in Rötenbach 
Wir wollen die zauberhafte Adventszeit 
wieder für schöne Begegnungen nutzen 
und laden Sie zu unserem Lebendigen 
Adventskalender in Rötenbach herzlich ein. 
Die Fenster öffnen sich am/bei: 
1. Dezember  Fam. Schwarz/Zimmer-

mann, Am Schwanen 
4. Dezember  Fam. Bosch/Wildenstein, 

Oppenreute 7 
8. Dezember Fam. Küchle, Scheiben 
12. Dezember Fam. Stucke/Weber, Achtal 5 
14. Dezember  Fam. Rothmund/Schüle, 

Schulgasse 4 
22. Dezember  Fam. Weber, Oppenreute 18 

Alle Gäste treffen sich um 18:00 Uhr bei 
der Familie, die das „Fenster“ an diesem 
Tag öffnen wird. Nach einer besinnlichen 
Geschichte, einem Gedicht und Liedern, 
gibt es einen schönen Ausklang bei Leb-
kuchen, Punsch und Glühwein. Wir bitten 
die Besucher, ihre Tassen selbst mitzubrin-
gen. Unter dem Motto: „Mache dich auf 
und werde Licht...“ freuen wir uns auf viele 
Begegnungen! 
  
Krippenspiel am Heiligen Abend in der 
Christmette in Rötenbach  
Auch in diesem Jahr möchten wir an Hl. 
Abend vor der Christmette ein kleines Krip-
penspiel zur Aufführung bringen. Wenn Du 
4 Jahre alt und älter bist und Lust bekom-
men hast, bei uns mitzuspielen, melde dich 
einfach. 
Proben am: 
Donnerstag, 7. Dezember, Donnerstag, 14. 
Dezember um 15.00 Uhr und Freitag, 22. 
Dezember (Hauptprobe) 
um 16.00 Uhr in der Kirche. 

Wenn ihr noch Fragen habt, einfach anru-
fen bei: Marianne Schorer-Berberich, Tel. 
95296 oder Sabine Schweikart, Tel. 954660 
  
Sternsinger Rötenbach 
Wie jedes Jahr, ist es bald wieder soweit, 
dass die Sternsinger von Haus zu Haus zie-
hen. Möchtest Du gerne mit den Rötenba-
cher Sternsingern gehen, dann melde Dich 
bitte bei Monika Eicher Tel.: 95372. 

Sankt Katharina  
Molpertshaus

Samstag, 2.12. 
17.30 Uhr  Vorabendmesse zum 1. Advent 

mit Adventskranzsegnung 
Freitag, 8.12. 
18.30 Uhr Alttann: Taizé-Gebet mit 
 dem Chor Himmelstöne 
Samstag, 9.12. 
19.00 Uhr Vorabendmesse zum 2. Advent 
  

Seelsorgeeinheit 
Oberes Achtal

Sonntagsmesse in Bergatreute 
So. 3.12.; 9.00 Uhr Amt 

Beichtgelegenheit 
Fr.1.12., 17.45 Uhr in Bergatreute 
(Pfarrer Klaus Stegmaier) 
Sa.2.12.; 17.30 Uhr in Alttann 
(Pfr.i.R. Wellhäußer) 

Beerdigungsdienst 
Pastoralreferentin Beatrix Zürn 
Telefon 954 9120 
  
Herzliche Einladung zum Taize´-Gebet 
Freitag, 8.12. um 18.30 Uhr in der Pfarrkir-
che St. Nikolaus Alttann. 
Musikalisch wird das Taizé-Gebet vom 
Chor Himmelstöne unter der Leitung von 
Christine Leierseder gestaltet. 
Anschließend laden die Ministranten 
aus Alttann, die nach Rom fahren zu Tee, 
Punsch u. Gebäck in den Nikolaussaal ein. 
  
Infotag „Theologie studieren in Tübin-
gen“ am 24. Januar 2018 
Es gibt viele Gründe, Theologie zu studie-
ren: 
•  die Frage nach Gott und dem Sinn des 

Lebens 
•  das Interesse an den großen Themen der 

Zukunft 
•  der Priesterberuf oder ein anderer pasto-

raler Beruf, der die Theologie zur Voraus-
setzung hat 

Wir bieten: 
•  Kennenlernen von Ausbildungsorten in 

Tübingen 
• Besuch von Universitätsveranstaltungen 
•  Einblicke in die verschiedenen pastora-

len Berufe 
•  Infos rund um Studiengänge, Berufschan-

cen und das Ambrosianum 
Termin:  Mittwoch, 24.01.2018, 9.30 Uhr – 

16.00 Uhr 
Ort:  Johanneum, Brunsstraße 19, 

72074 Tübingen 
Leitung:  Jörg Kohr, Diözesanstelle Berufe 

der Kirche. 
Anmeldung bis Freitag, 19.01.2018 bei der 
Diözesanstelle Beruf der Kirche 
Brunsstraße 19, 72074 Tübingen 
Tel. 07071 569-448 
E-Mail: berufe-der-kirche@drs.de 
www.berufe-der-kirche-drs.de 
www. Facebook.com/BerfufeKirche 
  

Seelsorgeeinheit  
Oberes Achtal 
http://se-oberes-achtal.drs.de 

Kath. Pfarramt St. Katharina 
Chorherrengasse 5, 
88364 Wolfegg, 
Tel. 07527 6213, Fax: 954222 
StKatharina.Wolfegg@drs.de 
Bürostunden (Fr. Netzer): Mo., Mi., Fr. 
8.30 – 12.00 Uhr 

Kath. Pfarramt St. Philippus 
und Jakobus, 
Ravensburger Str. 31, 
88368 Bergatreute, 
Tel. 07527 4403, Fax: 4406, 
kathpfarramt.bergatreute@drs.de 
Bürostunden (Fr. Fässler-Koch): 
Mo.15.00-18.00 Uhr; Mi 8.30 – 12.00 Uhr; 
Do 8.30-12.00 Uhr 

Pfarrer Klaus Stegmaier 
Tel. 07527 954223 (außer Di) 
Pastoralreferentin Beatrix Zürn, 
Tel. 07527 9549120 (außer Mo); beatrix.
zuern@t-online.de 
Pastoralassistentin Petra Renz 
Tel. 07527 9549121 
pastoralassistentin.renz@gmx.de 

Ev. Kirchengemeinde 
Alttann

Siehe dein König kommt zu dir 
ein Gerechter und ein Helfer.  
(Sach 9, 9b) 

Termine 
Donnerstag, 30.11. 
20.00 Uhr  Sitzung des Kirchengemein-

derates Ort und Tagesordnung 
entnehmen Sie bitte 

 unserer Homepage. 
Samstag, 02.12. 
14.00 Uhr Trauerfeier Susanne Nägele 
 kath. Kirche, Molpertshaus 
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  anschl. Beisetzung (Friedhof 
Molpertshaus) 

Sonntag, 03.12.  1.Advent
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Kastler) 
 in St.Nikolaus/Alttann!! 
  Mitwirkung des Kirchen-

chors  
Mittwoch, 06.12. 
19.30 Uhr Kirchenchorprobe 
Freitag, 08.12. 
19.30 Uhr  „Von der Freiheit eines Chris-

tenmenschen“ 
  ökumenischer Gemein-

deabend  
Sonntag, 10.12.  2.Advent 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 (Prädikantin H. Nowigk) 
 gleichzeitig Kindergottesdienst  
 

BITTE BEACHTEN: 
Wegen anhaltender Bau-
arbeiten an der Zufahrt 
zu unserer Kirche fin-
det der Gottesdienst am 
1.Advent in St.Nikolaus/

Alttann statt! Bitte geben Sie diese Infor-
mation weiter.  
  

Kasualie 
Aus unserer Gemeinde 
verstarb: 
Susanne Nägele, Furt 
„Gutes und Barmherzig-
keit werden mir folgen 
mein Leben lang, und ich 

werde bleiben im Hause des Herrn immer-
dar.“ (Psalm 23) 
 

Die Probe für das Krip-
penspiel findet am kom-
menden S onntag 
ausnahmsweise um 14 
Uhr statt. Der Probeort 

stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest 
– die „Akteure“ werden rechtzeitig benach-
richtigt. Bei Unklarheiten kann man sich 
auch direkt an Beate Freudenmann (Tel. 
07527-914506) wenden. 
 
„Martin Luther – Von der Freiheit eines 
Christenmenschen“ 

Das Jahr 1521 war geprägt 
von drei wichtigen refor-
matorischen Schriften. In 
ihnen ist das Programm der 
Reformation im Großen 
und Ganzen bereits enthal-
ten. Ein wichtiger – wenn 

auch meist missverstandener – Begriff war 
der Begriff der „Freiheit“. An diesem ökume-
nischen Gemeindeabend wollen wir mitei-
nander Luthers Schrift von der Freiheit 
eines Christenmenschen lesen und darü-
ber ins Gespräch kommen.  Freitag, 
08.12.2017- 19.30 Uhr – Gemeindesaal der 
Evang. Kirche (Höll 5) 
Herzliche Einladung an alle Interessier-
ten! 

Bekanntmachung der Tierseu-
chenkasse (TSK) Baden-Würt-
temberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts - Hohen-
zollernstr. 10, 70178 Stuttgart 
Meldestichtag  zur Tierseuchenkas-
senbeitragsveranlagung für 2018 ist der 
01.01.2018. Die Meldebögen werden Mitte 
Dezember 2017 versandt. Sollten Sie bis 
zum 01.01.2018 keinen Meldebogen erhal-
ten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht 
zur Meldung begründet sich auf § 20 des 
Gesetzes zur Ausführung des Tierseuchen-
gesetzes in Verbindung mit der Beitrags-
satzung. Viehhändler (Vieheinkaufs- und 
Viehverwertungsgenossenschaften) sind 
zum 1. Februar 2018 meldepflichtig. Die 
uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- 
und Viehverwertungsgenossenschaften 
erhalten Mitte Januar 2018 einen Meldebo-
gen.  Meldepflichtige Tiere sind: Pferde, 
Schweine, Schafe, Bienenvölker  (sofern 
nicht über einen Landesverband gemel-
det), Hühner, Truthühner/Puten. Nicht 
zu melden sind: Rinder einschließlich 
Bisons, Wisenten und Wasserbüffel.  Die 
Daten werden aus der HIT Datenbank (Her-
kunfts- und Informationssystem für Tiere) 
herangezogen. Nicht meldepflichtig sind 
u.a.: Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. 
Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, 
Gänse und Enten. Werden bis zu 49 Hüh-
ner und/oder Truthühner und keine ande-
ren meldepflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, 
entfällt die Melde- und Beitragspflicht für 
die Hühner und /oder Truthühner. Für die 
Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere 
in einem landwirtschaftlichen Betrieb ste-
hen oder in einer Hobbyhaltung. Zu mel-
den ist immer der gemeinsam gehaltene 
Gesamttierbestand je Standort. Unabhän-
gig von der Meldepflicht an die Tierseu-
chenkasse muss die Tierhaltung bei dem 
für Sie zuständigen Veterinäramt gemel-
det werden. 
Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen 
sind, unabhängig von der Stichtagsmel-
dung an die Tierseuchenkasse BW, bis 
15.01.2018 selbstständig an die HI-Tier-
datenbank zu melden. Nähere Informa-
tionen und Kontaktdaten erhalten Sie 
über das Informationsblatt welches mit 
dem Meldebogen verschickt wird bzw. 
auf unserer Homepage unter www.
tsk-bw.de. 
Für Bienenhalter die Mitglied in einem 
Imkerverein sind, der dem Badischen oder 
Württembergischen Landesverband ange-
schlossen ist, besteht für die dort gemel-
deten Bienenvölker keine Meldepflicht bei 
der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg. 
Diese werden direkt vom Landesverband 
gemeldet. Die Nachmeldung nach § 4 Abs. 

1 hat beim jeweiligen Imkerverein zu erfol-
gen (siehe Beitragssatzung www.tsk-bw.de) 
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere 
Informationen zur Melde- und Beitrags-
pflicht, Leistungen der Tierseuchenkasse 
sowie über die einzelnen Tiergesundheits-
dienste. Zudem können Sie, als gemeldeter 
Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter 
Tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) ein-
sehen. 
Telefon: 0711/9673-666, Fax: 0711/9673–
710, E-Mail: beitrag@tsk-bw.de, Internet: 
www.tsk-bw.de 

Waldburg erst 2019 
wieder offen 
Umfangreiche Brandschutz- 
und Instandhaltungsmaßnah-
men notwendig 
1996 war die Waldburg nach jahrzehn-
telanger Schließung aus ihrem Dornrö-
schenschlaf wachgeküsst worden. Um die 
mittelalterliche Burganlage als Museum 
wieder in Betrieb nehmen zu können, 
wurden damals eine Brandmeldeanlage 
installiert und ein Fluchtwegekonzept 
entwickelt. Nach grundlegender Sanie-
rung des Palas, des Kapellenturms und des 
Küchengebäudes präsentierte sich die Burg 
bei ihrer Wiedereröffnung von ihrer schöns-
ten Seite. 
Um den wachsenden gesetzlichen Anfor-
derungen für museal genutzte Gebäude 
zu genügen, wird auf der Waldburg derzeit 
die Brandmeldeanlage umfassend erneuert 
und die Fluchtwege werden weiter opti-
miert. Auch die florierende Gastronomie 
in Burgkeller und Burgschenke ist dabei, 
die erweiterten Vorgaben umzusetzen. 
Sämtliche Maßnahmen werden in enger 
Abstimmung mit der Denkmalschutzbe-
hörde realisiert. 
Während der Schließung der Waldburg 
bleibt die Gastronomie geöffnet. Weiterhin 
können also Ritteressen, Hochzeiten und 
andere Veranstaltungen gebucht werden 
und in diesem Rahmen sind auch Gruppen-
führungen durch die Burg möglich (www.
burgmax.de). 
Schon jetzt arbeitet die „Betreibergesell-
schaft Museum auf der Waldburg“, eine 
Kooperation von Landkreis Ravensburg, 
Gemeinde Waldburg und Fürstliches Haus 
Waldburg, daran, die Wiedereröffnung 
2019 gebührend zu begehen. 
Weitere Informationen erhalten sie über 
die Fürstliche Hauptverwaltung,  Herr Dr. 
Bernd Mayer, Chorherrengasse 1-3, 88364 
Wolfegg, Tel. 07527/968-257 

Weihnachtsmarkt Waldburg 
Am kommenden  Sonntag, den 3. Dezem-
ber findet von  11.00 – 18.00 Uhr  auf 
dem Dorfplatz Waldburg rund um den 
Dorfbrunnen der diesjährige Waldbur-
ger Weihnachtsmarkt statt. Verschiedene 
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Marktstände sorgen rund um den Weih-
nachtsbaum mit ihren Angeboten für eine 
vorweihnachtliche Stimmung. Musika-
lisch umrahmt wird der Markt durch den 
Musikverein Waldburg. Außerdem singen 
die Kindergartenkinder um ca. 15.30 Uhr 
Advents- und Weihnachtslieder, beglei-
tet von Uwe Fischer an der Gitarre. Gegen 
16.00 Uhr besucht der Nikolaus mit dem 
Knecht Ruprecht dann den Weihnachts-
markt und hat für die Kinder hoffentlich 
eine Überraschung dabei. Zu dem Waldbur-
ger Weihnachtsmarkt laden wir Sie herzlich 
ein, freuen uns mit den Marktbeschickern 
auf Ihr Kommen und wünschen Ihnen ein 
paar schöne Stunden auf dem Markt in 
Waldburg. 

Bergatreuter Nikolausmarkt 
am Samstag, 02. Dezember 2017, von 
15.00 - 22.00 Uhr bei den  Schulpavillons 
hinter der Gemeindehalle. Der beliebte 
Treff bietet für ein paar Stunden die Gele-
genheit, schon jetzt das eine oder andere 
Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Für das 
leibliche Wohl ist bestens gesorgt: viele 
Gruppen laden mit weihnachtlichen Ange-
boten und kulinarischen Schmankerln Jung 
und Alt dazu ein, den besinnlichen Zauber 
der Vorweihnachtszeit zu erleben. 
  
VdK-Mitgliedschaft 
verschenken 
Die Mitgliedschaft im Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg lässt sich auch ver-
schenken, beispielsweise zu Weihnachten. 
Geschenkgutscheine für die zwölfmona-
tige Mitgliedschaft mit allen Rechten kann 
man für den Jahresbeitrag von 72 Euro 
(36 Euro für Partner und Menschen U35) 
erwerben. Unter www.vdk-bawue.de fin-
den sich diverse Weihnachtsmotive der 
Gutscheine zum Auswählen. Danach ist 
die Onlineanforderung für die einjährige 
Mitgliedschaft auszufüllen. Der Schenker 
muss dann nur auf „Absenden“ klicken und 
erhält von der Stuttgarter Landesgeschäfts-
stelle eine Rechnung über 72 oder 36 Euro. 
Nach Eingang dieses Betrags bekommt der 
Schenker den Gutschein sowie die Beitritts- 
erkärung zum Verschenken. Wer keine 
Möglichkeit der Onlinebestellung hat, kann 
sich telefonisch an Mitarbeiterin Inge Pfeil 
(0711/61956-22) wenden. 

Oh schaurig ist´s übers Moor 
zu gehen 
Mystische Fackelwanderung im Moor 
Am Sonntag, 10. Dezember um 16 Uhr 
laden Naturschutzzentrum und Bad 
Wurzach Info zu einer schaurig-schönen 
Fackelwanderung durch das Wurzacher 
Ried ein. Auf dem Weg vom Kurhaus am 
Kurpark zum Torfmuseum stellt Moorfüh-
rer Thomas Hoppe das winterliche Ried 
und seine Lebensräume vor. Nach einem 

wärmenden Getränk mit musikalischer 
Begleitung am Zeiler Torfwerk gehen die 
Teilnehmer mit Fackeln durch die Nacht. 
Bei der Wanderung am Riedsee vorbei erle-
ben die Besucher eine ganz besondere 
Stimmung, bevor es zum Ausgangspunkt 
zurückgeht. 
Treffpunkt: Bad Wurzach Info/Moor Ext-
rem, Anmeldung erforderlich: Bad Wurzach 
Info, Telefon 07564 / 302 150 oder unter 
service@bad-wurzach-info.de, Kosten: 15 
Euro, ermäßigt 14 Euro, Kinder 4 bis 12 
Jahre 11 Euro (inkl. kleiner Imbiss, Getränk 
und Fackel), Kinder unter 4 Jahren frei. 
  
Hospizgruppe  Kißlegg lädt ein 
Nach einer oft langen Zeit des Zurückge-
zogenseins sind Trauernden oder alleinle-
benden Menschen alte Kontakte verloren 
gegangen. Häufig fehlt die Kraft, neue 
Kontakte zu knüpfen. Die Hospizgruppe 
Kißlegg bietet allen Interessierten – ob 
Trauernde oder Nichttrauernde - mit ihrem 
Angebot „...und WIR LEBEN weiter...“ Begeg-
nung, Austausch, Planung von gemein-
samen Aktivitäten oder einfach nur ein 
gemütliches Beisammensein. Dazu treffen 
wir uns am Donnerstag, den 14. Dezember 
von15 bis 17 Uhr im Ulrichspark in Kißlegg. 
Dieses Angebot soll das Trauercafe nicht 
ersetzen, sondern weiterführen. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Infos erhalten Sie bei: Maria Butscher, 
Tel. 07527/5141 oder Heidi Kuon, Tel. 
07563/1269 

Auf dem Weg durch die Trauer 
nicht allein bleiben: Einladung 
zum Trauercafè 
Trauernde dürfen und sollen sich die Zeit 
nehmen, ihre Trauer zu leben. Das Trau-
ercafé, eine Initiative der Hospizgruppe 
Kißlegg, möchte diese Trauer ernst neh-
men und lädt am Donnerstag, 7. Dezem-
ber, von 15 bis 17 Uhr ins evangelische 
Gemeindehaus in Kißlegg  ein. Eine 
Anmeldung dafür ist nicht erforderlich. Das 
Trauercafé  soll die Trauernden stärken und 
wie eine Wegzehrung auf dem Trauerweg 
sein. Eingeladen sind alle Angehörigen, 
Freunde und Verwandte eines Verstorbe-
nen, unabhängig davon, ob die Verstorbe-
nen durch Ehrenamtliche der Hospizgruppe 
begleitet wurden oder nicht, die aber auf 
ihrem Weg durch die Trauer nicht allein 
bleiben wollen. Wer für das Trauercafé eine 
Fahrgelegenheit und weitere Informatio-
nen benötigt, kann  sich an Pastoralrefe-
rentin Jeanette Krimmer, Tel: 07563/2705, 
Doris Dörrer, Tel: 07563/3957 oder Maria 
Butscher, Tel: 07527/5141 wenden. 

Tourismus bringt über 240 Mil-
lionen Euro in die Region 
Im Rahmen der jährlichen Verbandsver-
sammlung des Tourismus-Zweckverban-

des Ferienregion Allgäu-Bodensee wurde 
die Studie “Wirtschaftsfaktor  Tourismus 
in der Ferienregion Allgäu-Bodensee” vor-
gestellt. Dr. Bernhard Harrer, Vorstand des 
Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen 
Instituts für Fremdenverkehr an der Univer-
sität München (dwif ), stellte die Studie vor, 
die der Verband in Auftrag gegeben hatte. 
Untersucht werden sollte, was der Touris-
mus der Region überhaupt bringt. Diese 
Informationen sind für die Tourismusver-
antwortlichen wichtig zur Erfolgsmessung, 
zur Begründung von Investitionen, zur 
Bewusstseinsbildung bei Einheimischen, 
wie auch zur Überzeugung von Leistungs-
trägern und dienen der tourismuspoliti-
schen Entscheidungsfindung. Berechnet 
wurde zuerst, wieviel Tourismus über-
haupt stattfindet. Dazu wurden sowohl 
dwif-Grundlagenstudien also auch statisti-
sche Sonderauswertungen wie auch Daten 
und Analysen in der Region zu Grunde 
gelegt. 
Die Ferienregion Allgäu-Bodensee, zu der 
sich vierzehn Gemeinden des Württember-
gischen Allgäus zusammengeschlossen 
haben, weist Übernachtungen von rund 
1,339 Mio.auf. 40% der Übernachtungen 
entfallen auf Vorsorge- und Rehakliniken, 
gefolgt von 16% Camping- und Reisemo-
bilisten. Hotels, Gasthöfe und Pensionen 
machen knapp 30% aus und die Privatver-
mietung, also Ferienwohnungen bis 9 Bet-
ten 14%. Auch der Tagestourismus ist für 
die Region von hoher Bedeutung. So wur-
den hierzu 3,8 Mio. Tagesbesucher errech-
net. Interessant wird es nun, wenn man 
die Ausgaben, die die Gäste vor Ort täti-
gen, zusammenrechnet. Nach der Berech-
nung des dwif gibt ein Tagesbesucher rund 
24 Euro am Tag aus. Ein reisemobiler Gast 
bespielsweise rund 30 Euro pro Tag und ein 
im Hotel übernachtender Gast 136 Euro. So 
werden die Aufenthaltstage (5,139 Mio.) 
mit den Ausgaben in dem jeweiligen Seg-
ment berechnet, was der Region Bruttoum-
sätze in Höhe von 244 Mio. Euro beschert. 
Direkte Profiteure davon sind mit 45% das 
Gastgewerbe, mit 23% der Einzelhandel 
sowie zu einem Drittel der Dienstleistungs-
sektor. Zieht man die Mehrwertsteuer in 
Höhe von über 20 Mio. Euro ab, verbleibt 
ein Nettoumsatz von 223 Mio. Euro. 
Interessant ist ein Blick auf den Beschäfti-
gungseffekt durch den Tourismus. Davon 
können lt. Studie 4.550 Personen ein durch-
schnittliches Primäreinkommen pro Kopf 
beziehen. 
Belinda Unger - Geschäftsführerin, ZV Feri-
enregion Allgäu Bodensee 

Oberschwäbische 
Barockstraße wird 6. Touris-
mus-Modellregion  
Der Sieger im Wettbewerb um die sechste 
Modellregion im  BMWi-Projekt „Die Desti-
nation als Bühne: wie macht Kulturtouris-
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mus ländliche Regionen erfolgreich?“  steht 
fest: Die Oberschwaben Tourismus GmbH 
(OTG) machte mit der Oberschwäbischen 
Barockstraße das Rennen und setzte sich 
gegen starke Mitbewerber durch. 
Tourismusregionen für junge Zielgrup-
pen interessant machen 
Die Oberschwäbische Barockstraße ist 
über 760 km lang und vernetzt auf über 
50 Stationen die Region zwischen Donau 
und Bodensee. Im Auswahlverfahren für 
ein weiteres modellhaftes Konzept über-
zeugte vor allem die Fragestellung, wie die 
Oberschwäbische Barockstraße „instagram-
mable“ und damit einer jungen Zielgruppe 
digital zugänglich gemacht werden kann. 
„Damit wird die Vielfalt der geförderten 
Regionen und Themen, von denen Impulse 
zur Nachahmung durch andere Tourismus-
regionen in Deutschland ausgehen sollen, 
noch bunter“, so die Beauftragte der Bun-
desregierung für Tourismus, Iris Gleicke. 
Mehr Informationen zum Konzept des Sie-
gers finden Sie unter www.culturcamp.
de. Der Sieger kann sich über ein indivi-
duelles Coaching-Angebot freuen. Denk-
bar ist Unterstützung bei der Entwicklung 
von Konzepten und bei der Vernetzung 

der Akteure oder auch ein Coaching im 
Bereich Produktentwicklung, Marketing 
oder Finanzierung sowie bei Struktur- und 
Organisationsfragen. 
Die Oberschwäbische Barockstraße zählt 
zu den ältesten Kultur- und Ferienstra-
ßen in Deutschland und bildet bis heute 
das kulturelle Alleinstellungsmerkmal der 
Ferienregion Oberschwaben Allgäu. „Zum 
Jubiläumsjahr 2016 konnte in der engen 
Zusammenarbeit mit Kulturexperten und 
Touristikern in der Region ein Relaunch 
des Markenbildes erzielt und seitens der 
OTG als Trägerin der Oberschwäbischen 
Barockstraße zahlreiche Marketing- und 
Vertriebsmaßnahmen zum Jubiläum „50 
Jahre Oberschwäbische Barockstraße“ 
durchgeführt werden. Aber es stehen wei-
tere wichtige Herausforderungen an. Wir 
sind daher sehr dankbar, dass wir mit der 
Auszeichnung zur 6. Tourismus-Modellre-
gion im Rahmen der geplanten Coachings 
neue Impulse und fachliche Begleitung 
erfahren können“ so Daniela Leipelt, 
Geschäftsführerin der OTG. Auch Projekt-
leiterin Stefanie Negd freut sich: „Die Tou-
rismusbranche beschäftigt sich bereits 
intensiv mit dem Thema „Digitalisierung“ 

und Akteure stellen sich häufig die Frage, 
wie diese gerade im kulturtouristischen 
Bereich vorangetrieben werden kann. Mit 
dem Coaching haben wir die Gelegenheit 
uns beispielhaft für Kultur- und Ferienstra-
ßen mit dieser Frage zu beschäftigen.“ 
Touristiker und Kulturschaffende stär-
ker vernetzen 
Das Projekt „Die Destination als Bühne - 
Wie macht Kulturtourismus ländliche Regi-
onen erfolgreich?“ des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie soll die touris-
tischen Potenziale von Kunst und Kultur 
erschließen und die Frage beantworten, 
wie Kulturtourismus ein Erfolgsfaktor für 
die Entwicklung einer gesamten Region 
werden kann. Ein Kernanliegen ist es, die 
Zusammenarbeit zwischen Touristikern 
und Kulturschaffenden zu stärken. 
  

Sehr geehrte Autoren,

die letzte Ausgabe dieses Jahr wird am 21.12.2017 
(KW 51) erscheinen.
Der Abgabeschluss hierfür ist Dienstag, der 19.12.2017 
um 12:00 Uhr.

Die erste Ausgabe im neuen Jahr wird am 11.01.2018 
(KW 2) erscheinen.
Der Abgabeschluss hierfür ist Dienstag, der 09.01.2018 
um 12:00 Uhr.

Wir bitten um Beachtung und wünschen schöne Feiertage.

Jahreswechsel

’’s  Lädeles  Lädele’s  Lädele’’s  Lädele’s  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädeles  Lädele
im Bauernhaus-Museum 

Fischergasse 27  .  88364 Wolfegg

Keramik  .  Kleidung  .  Holzspielzeug  .  Seifen 
und vieles mehr

Wir haben alle Adventssamstage 
von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Achtung
Suche Mercedes – Benz Oldtimer (auch mit hoher KM-Leistung) 

von Privat. Zahle in Bar – Seriöse Abwicklung
Telefon 0177/5066621

GESCHÄFTSANZEIGEN

VERSCHIEDENES

Beachten Sie bitte
Glasverwertung ist Umweltschutz!

Unser Weihnachtskatalog 
mit all unseren

Musteranzeigen steht
Ihnen jetzt online zum 

Download zur Verfügung:
http://www.duv-wagner.de/
anzeigen/geschaeftsanzeigen/
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Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche

Wir wünschen all unseren Kunden

besinnliche Weihnachtsfeiertage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr

©
 d

vw

Farbe s/w
113,85 € 90,85 €

Größe: 90 x 115 mm 
Preise zzgl. MwSt.

90,85 €
22

© dvw

Frohe WeihnachtenFrohe WeihnachtenFrohe Weihnachten

© dvw

Farbe s/w
59,40 € 47,40 €

Größe: 90 x 60 mm 
Preise zzgl. MwSt.

47,40 €
20

© dvw

Farbe s/w
89,10 € 71,10 €

Größe: 90 x 90 mm 
Preise zzgl. MwSt.

71,10 €
21
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Marianne Schröer
Filialdirektorin
Telefon +49 7522 981-2621
marianne.schroeer@ksk-rv.de

Wenn man von Anfang an auf die  
Sparkassen-Finanzierungsprof is baut.  
Wir vermitteln, f inanzieren und versichern.

Zuhause
ist einfach.

*für grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen bis 50% des Kaufpreises/der Herstellungskosten, zzgl. Grund- 
schuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten; Angebot freibleibend. Kreissparkasse Ravensburg, 
Meersburger Straße 1, 88213 Ravensburg. Beispiel: 1,75% eff. Jahreszins bei 100.000 € Nettodarlehens-
betrag, 2% p. a. Tilgung und erstrangiger Grundschuldabsicherung mit für 12 Jahre gebundenem Sollzins-
satz von 1,71% p.a. bis 50% des Kaufpreises/der Herstellungskosten; Stand: 23.11.2017.
 

ab 1,72 %
effektiver Jahreszins* 

12 Jahre fest

Ihre Ansprechpartnerin  
im Raum Wolfegg:

Siemensstraße 17  ·  88353 Kißlegg
Telefon 0 75 63 / 91 55 61
E-Mail: j.klaus@klaus-kisslegg.de
web: www.klaus-kisslegg.de

Wir suchen Metallbauer / Schlosser (m/w) oder artverwandter Beruf
Sie haben solide Fachkenntnisse und fertigen gerne Einzelteile & Kleinserien. 
Selbständiges Arbeiten nach Skizze oder Plan ist Ihre Stärke.
Sie suchen einen neue Herausforderung? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.

Bitte beachten:
Wir haben Weihnachtsurlaub vom 20.12.2017 bis 07.01.2018!!!

Heizölgeruch im Haus? 
Heizöltanks austauschen?

Auch auf engstem Raum möglich! 
Sichern Sie sich jetzt schon den Winterrabatt 

für Jan/Feb. 2018!
Ihr Fachbetrieb für Fragen rund um den Heizöltank.

Staudinger GmbH, Baienfurt, Tel. 0751 41004

IMMOBILIEN

STELLENANGEBOTE

VERANSTALTUNGEN
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MARKENFLIESEN
MODERN . IDEENREICH
RIESEN AUSWAHL

Argonnenstr. 15 // 88250 Weingarten 
Tel. 0751. 42050  
www.mayer-baustoffe.de

ADVENTS-ÖFFNUNGZEITEN
FLIESENAUSSTELLUNG
Donnerstag bis 19 Uhr,
Samstag bis 14 Uhr für 
Sie GEÖFFNET!

EDGAR STICHEREDGAR STICHEREDGAR STICHEREDGAR STICHER
• Maler- und 

Lackierarbeiten

•  Innenraum- und  

Fassadengestaltung

• Tapezierabeiten

• Renovierung Holzfenster

Malerfachbetrieb 

Unterhalden 26 

88267 Vogt

Tel. 0 75 27 / 954 112

Fax 0 75 27 / 954 113

Fax 0 75 27 / 954 113

Etwas m
ehr Farb

e  

bringt F
reude ins

 LebenEtwas m
ehr Farb

e  

bringt F
reude ins

 LebenEtwas m
ehr Farb

e  

Ausführung von Kleinaufträgen

Schöne Weihnachtszeit im

Mo. bis Fr.: 8.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr
Sa.: 8.00 - 18.00 Uhr

Detzels Hofladen
Alle Jahre wieder...

Christbaum-Verkauf
bis Di. 12.12. zu den 
Hofladen-Öffnungszeiten 
Dienstag u. Samstag 8.30-12.00 Uhr 
Freitags 14-18 Uhr 
Tel. 07529 1263 
danach tgl. von 10-16 Uhr beidanach tgl. von 10-16 Uhr bei
Detzels in Vogt/Wiesholz
Die Bäume sind von 
Benteles in Atzenhofen: 
Regional und frisch geschlagen! 
...und Christbaumständer mitbringen -  
wir passen den Baum gleich an :)
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Höferweg 25· 88267 Vogt 
Telefon: 0 75 29 / 77 61

www.steinmetz-maucher.de

.......aalllleless aauuss NNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNNNaNaN ttutuurrsrsrsrsrsrsrsrsrrsrsr tteeeteiiinn

Natursteine        aucherNatursteine        aucher
Vogt 

Grabmale
Küchen
Treppen
Bäder
Außenanlagen

Kosmetikstudio Carmen Bader 
Grimmenstein 25/1  ·  88364 Wolfegg  ·  Telefon 07527/6631 

Schenken Sie zu Weihnachten Schönheit, Entspannung, Auszeit, Erholung 
usw. mit unseren Geschenkgutscheinen. Weihnachtsgeschenke für sich und 
Ihre Lieben finden Sie mit unseren attraktiven Geschenkgutscheinen oder 
Produkten aus dem Baborkosmetikprogramm.

Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!Geschenkideen!!!
Babor-Gesichtkosmetikbehandlungen
Makeup-Beratung Manicure mit und ohne ShellackManicure mit und ohne ShellackManicur
Babor Wellnessfusspflege mit und ohne Lack

Am besten Sie rufen an unter Telefon 07527/6631.

Gerne schicken wir Ihnen Gutscheine oder
Baborprodukte auch per Post zu.

Eine wunderschöne Adventszeit wünscht
Ihnen Ihr Baborkosmetikstudio in Wolfegg.

GESCHÄFTSANZEIGEN

Weltweit hilfsbereit.
Soforthilfe, Wiederaufbau und Prävention. Jeden Tag.n Tag.n T Weltweit.

Pro verkaufter Briefmarke

spendet südmail 5 Cent direkt an

das Radio 7 Drachenkinder-Projekt. 

suedmail.de/briefmarken  -  0751 5691-2380

Pro verkaufter Briefmarke

spendet südmail 5 Cent direkt an das

Radio 7 Drachenkinder-Projekt. 

suedmail.de/briefmarken  -  0751 5691-2380

20
17

DRACHENKINDER
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RAIFFEISENSTR. 23 · D-88079 KRESSBRONN · TEL. 0 75 43/93 9760-0 · WWW.WEINKELLEREI-STEINHAUSER.DE

WHISKYEVENT
Samstag, 9. Dezember

      

1. BODENSEE WHISKY-DESTILLERIE

     

Limitierte Einzelfassabfüllung  
und Heiligabendwhisky
Sie wollten schon immer einmal wissen wie der  
Whisky vom Fass in die Flasche kommt?
Kommen Sie am Samstag, 9. Dezember, zwischen 
14 und 18 Uhr zur Weinkellerei Steinhauser in  
Kressbronn und erleben Sie einen Blick hinter die  
Kulissen der 1. Bodensee Whisky-Brennerei.
Seien Sie mit dabei, wenn die streng limitierte  
Einzelfassabfüllung und der einzigartige  
Heiligabendwhisky vorgestellt werden.

Offene Brennerei
Experten erklären Ihnen alles über die Herstellung 
des Whiskys und führen Sie durch die Räume der 
Brennerei. An diesem Samstagnachmittag haben 
Sie die Möglichkeit, zahlreiche Produkte zu 
probieren und im Ladengeschäft zu kaufen.
Machen Sie mit beim spannenden Gewinnspiel  
und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der tollen 
Preise. Nutzen Sie die Möglichkeit vor Ort und 
werden Sie Mitglied im exklusiven Whiskyclub.

Alttanner Str. 2 . 88364 Wolfegg . Tel. 0 75 27 - 9 51 10 . Fax 9 51 13
E-Mail: bestellung@wolfegg-apotheke.de . www.wolfegg-apotheke.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 
8 - 12  u. 14 - 18 Uhr
Mi. +  Sa. 8 - 12 Uhr

Sanfte Hautpflege mit:
Speick Naturkosmetik

SPEICK Thermal sensitiv 
- Sanfte Gesichtsreinigung
- Spendet Feuchtigkeit
- Klärt und pflegt die Haut

Probieren Sie es aus.
Sie werden begeistert sein! 

speick.de

Strahlender 
Teint

Bekleidungshaus bredl GmbH 
Bachstraße 2-4 // Ravensburg // www.bredl.com
Im Advent: Montag bis Samstag 9.30-19.00 Uhr

20#

GUTSCHEIN

// AB EINEM EINKAUF  
VON 100 EURO*

// UNSER PERSÖNLICHES 
GESCHENK FÜR SIE

Modeglück

*Gutschein bitte ausschneiden und an Kasse vorlegen. Gültig bis 31.12.2017 
und nur für Gerry Weber Collection. Nicht kombinierbar mit anderen  
Aktionen, Promotion und Gutscheinen. Keine Barauszahlung.

✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁✁



Donnerstag, den 30. November 2017 Wir laden Sie herzlich in unseren winterlich, 
heimeligen Bioladen ein:
02.12. ab 10.30 Uhr : Glühwein- und Punschverkostung
Für Kinder: Stockbrot am Lagerfeuer 
09.12. ab 8:00 Uhr: Kinder bringt Eure Stiefel mit!
Der Nikolaus hat uns einen vollen Sack da gelassen! 

Winterfreude

Donnerstag und Freitag:  08.00 Uhr bis 12.30 Uhr  / 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr • • • Samstag: 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr • • • Samhof 1  /  88364 Wolfegg

2. und 9. Dezember
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Der Winter ist da, die Rabatte sind los.

In unserem Outlet-Store in Kißlegg fi nden Sie besondere Wäsche und 
Mode für Damen und Herren sowie Frottierwaren.

Sie erhalten auf das gesamte Sortiment 10% Rabatt und 
auf ausgewählte Artikel sogar bis zu 50%.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

SPEIDEL GmbH
Erlenweg 8
88353 Kißlegg

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr
Sa. 09:00 - 13:00 Uhr
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Rabatt

VOM 02.12. - 16.12.


